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Á Wirkung der Sozialschutz-Paketregelungen (Ä67 Abs. 1 SGB II / Ä141 Abs. 1 SGB XII)

Diese Regelungen gelten für alle Bewilligungszeiträume (BWZ), die zwischen März 2020 bis Dezember 
2021 begonnen haben bzw. beginnen werden (Ä67 Abs. 1 SGB II iVm. Ä68 Abs. 1 S. 1 SGB II / Ä141 Abs. 1 SGB XII iVm. Ä

142 Abs. 1 SGB XII). Ą Bei der vorläufigen Leistungsgewährung ist für BWZósdie zwischen März 2020 und 
März 2021 begonnen haben nur auf Antrag des Leistungsberechtigten eine abschließende Entscheidung zu 
treffen, für BWZósab April 2021 ist diese immer zu treffen. Diese Regelungen gelten immer nur für sechs 
Monate.  

Á Aussetzen der Vermögensprüfung (Ä67 Abs. 2 S. 1 SGB II/Ä141 Abs. 2 SGB XII). 

Für Anträge, die zwischen März 2020 und Dez. 2021 gestellt worden sind/bzw. werden, ist Vermögen nicht 
zu berücksichtigen, wenn im Antrag erklärt wird, dass die Antragstellenden nicht über erhebliches Ver-
mögen verfügen (FW 67, Nr. 1.2 Abs. 5, sowie Ä67 Abs. 2 S. 2 SGB II/Ä141 Abs. 2 S. 2 SGB XII; Vereinfachter Antrag Nr. 7 Vermögen). 

Dabei gelten für eine Person 60.000 ú nicht als nicht erhebliches Vermºgen, zzgl. 30.000 úfür jede 
weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft. Das bedeutet, dass JC darf nicht verlangen, dass die ĂAnlage 
VMñ (Vermºgen) ausgef¿llt wird (FW 67, Nr. 1.2, Nr. 9). Info: Nach Ablauf des jeweiligen Bewilligungsabschnitts 
wird keine Vermögensprüfung nachgeholt! 

Die BA bestimmt: das bei der Vermögensprüfung nur kurzfristig verwertbaren Vermögensgegenstände 
wie Barmittel, Sparguthaben, Tagesgelder, Wertpapiersparpläne und -depots, sowie Kunstwerke oder 
Edelmetalle zu berücksichtigen sind.
Nicht in die Prüfung einzubeziehen sind die nicht kurzfristig verwertbare, bzw. frei verfügbare Ver-
mögensbestände. Dazu gehören insbesondere: selbstgenutzte Wohnimmobilien, Altersvorsorgeprodukte 
wie Kapitallebens- oder Rentenversicherungen (FW 67, Nr. 1.2).

Bei Solo-Selbstständigen/Freiberuflern gilt Altersvorsorgevermögen Höhe von 8.000 ú f¿r jedes 
angefangene Jahr der Selbständigkeit als nicht zu berücksichtigendes Vermögen. Diese Regelung 
betrifft von der Rentenversicherungspflicht Befreite und auch Nichtbefreite  (FW 67, Nr. 1.2 (6).

Die Weisung der BA gibt es hier zum Download: https://t1p.de/c4jm (Stand 30.07.2021)

Die vereinfachte Antragstellung im Detail: 
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Mit der Begrenzung der Priviligierungsregelungen der Sozialschutzpakete auf sechs Monate wird eine 
Ungleichbehandlung zwischen Soloselbständigen und Gewerbetreibenden und Leistungsbeziehenden, 
die unabhängig von der  Coronapandemie im Leistungsbezug im Leistungsbezug sind institutionalisiert, 
da für die Soloselbst-ständigen immer für sechs Monate zu gewähren ist (Ä67 Abs. 4 S. 1 SGB II /Ä141  Abs. 4 

S. 1 SGB XII), für andere in der Regel für zwölf Monate (Ä41 Abs. 3 SGB II). 

https://t1p.de/c4jm
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Teil 2

Angemessenheitsfiktion der KdU (Ä67 Abs. 3 SGB II /Ä141 Abs. 3 SGB XII). 

Für Bewilligungszeiträume, die zwischen März 2020 und Dezember 2021 begonnen haben/ bzw. beginnen werden
gelten die Unterkunftskosten (KdU) für sechs Monate als angemessen (Ä67 Abs. 3 SGB II /Ä141 Abs. 3 SGB XII). Es 
handelt sich dabei um eine unwiderlegbare Fiktion (jurisPK-SGB II, 5. Aufl., Ä67, Rn. 26). Die Angemessenheitsfiktion 
gilt für Neuantragstellende und Bestandsfälle.

Die Fiktionswirkung gilt für alle Antragstellende, deren Bewilligungsabschnitte (BWZ) zwischen März 2020 und Dez. 
2021 begonnen haben/beginnen werden, somit für: 

Á Neuantragstellende, im genannten Zeitraum (Ä67 Abs. 3 S. 1 SGB II), 

Á Bestandsfälle, bei denen im vorangegangenen BWZ die KdU nicht schon wegen Unangemessenheit 
abgesenkt wurden (Ä67 Abs. 3 S. 3 SGB II / Ä141 Abs. 3 SGB XII; jurisPK-SGB II, Ä67, Rn. 29; SG Berlin 20.5.2020 - S 179 

AS 3426/20 ER) sowie

Á Leistungsbeziehende, die im genannten Zeitraum einen Vertrag über eine Unterkunft eingegangen sind, 
auch wenn diese als Ăunangemessenñ gilt (Ä67 Abs. 3 S. 1 SGB II). Hier sagt das LSG Niedersachen-Bremen, dass die 
Fiktionswirkung nun bis Ende des BWZ fortwirkt (29.9.2020 - L 11 AS 508/20 B ER). 

Die Fiktionswirkung gilt zunächst nur für sechs Monate, bei einem Folgeantrag wird sie wieder ausgelöst, durch 
eine etwaige Begrenzung des Antrages auf sechs Monate wird eine ununterbrochene Fiktionswirkung erzeugt.

Nach Ablauf der Fiktionswirkung darf das Amt erst ein Kostensenkungsverfahren einleiten und die KdU sind 
nochmal für sechs Monate  zu zahlen. 

Fiktionswirkung gilt auch für Wohnungsbeschaffungskosten

Erste Gerichte stellen klar,  dass die Ämter zur Übernahme der  Wohnungsbeschaffungskosten wie Kaution, 
Umzugskosten in der Folge der Fiktionswirkung verpflichtet sind (LSG Niedersachen-Bremen 29.9.2020 - L 11 AS 508/20 B ER, 
deutet den Anspruch auf Seite 7 an).  

Klarstellung und Warnung: die Regelung bedeutet nicht, dass ein KdU ïÜbernahmeanspruch besteht, wenn die 
KdU aufgrund einer fehlenden Umzugserfordernis auf die bisherige Miete zu begrenzen wurde (nach Ä22 Abs. 1 S. 2 
SGB II). 

Der Anspruch besteht auch nicht, wenn bei U 25óern, bei nicht erforderlichen Erstauszügen aus dem Elternhaus 
das Jobcenter feststellt, dass kein Anspruch besteht (nach Ä22 Abs. 5 SGB II). 
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Regelung zur vorläufigen Leistungsgewährung (Ä67 Abs. 4 S. 2 SGB II/ Ä141 Abs. 4 SGB XII).

Im Ănormalen Rechtñ der vorlªufigen Leistungsgewªhrung soll nach Ablauf des BWZ abschließend entscheiden werden
Ăsofern die vorlªufig bewilligte Leistung nicht der abschlieÇend Festzustellenden  entsprichtñ (Ä41a Abs. 3 S. 1 SGB II/Ä44a Abs. 5 
S. 1 SGB XII, Hinweis: gilt nur für das 4. Kap. SGB XII).

Bei vorläufiger Leistungsgewährung in Bewilligungszeiträumen, die zwischen März 2020 und Dezember 2021 begonnen 
haben/beginnen werden ist immer sechs Monate zu entscheiden betragen, längere oder kürzere Bewilligungszeiträume sind 
nicht zulässig (Ä67 Abs. 4 S. 1 SGB II/ Ä141 Abs. 4 SGB XII). 

In der Praxis bedeutet dies: 

Ą Bei zu niedrigen SGB II ïLeistungen nach der alten Rechtslage (begonnene BWZósMärz 2020 ïMärz 2021), erfolgt nur 
dann eine Nachzahlung, wenn der Leistungsberechtigte innerhalb eines Jahres nach Ablauf des BWZ die endgül-
tige Festsetzung beantragt (Ä41a Abs. 5 S. 1 SGB II iVm Ä67 Abs. 4 S. 2 SGB II). 

Oder ein Antrag auf ĂFestsetzung des Leistungsanspruchs auf Grundlage des tatsªchlichen monatlichen Ein-
kommensñ gestellt wird (Ä41a Abs. 3 S.1 SGB II iVm Ä41a Abs. 4 S. 2 Nr. 3 SGB II). Der Antrag  muss dieses Begehren dezi-
diert zum Ausdruck bringen, das Einreichen von Einkommensunterlagen darf nicht vom Jobcenter / Sozialamt als 
solches ausgelegt werden. 

Für Bewilligungszeiträume die zwischen März 2020 und März 2021 begonnen haben ist eine abschließ-
ende Entscheidung nur auf Antrag der leistungsberechtigten Person zulässig (Ä67 Abs. 4 S. 2 SGB II / Ä141 
Abs. 4 SGB XII). Für ab April 2021 begonnene Bewilligungszeiträume hat das Jobcenter zwingend ab-
schließend zu entscheiden (Ä41a Abs. 4 S. 1 SGB II). 

Ein solcher Antrag auf abschließende Entscheidung sollte wohlüberlegt werden, weil er zu erhebliche 
finanzielle Vor- und Nachteilen führen kann.  

Im Zweifelsfall ist das Jobcenter beratungspflichtig (Ä14 SGB I, Ä14 Abs. 2 SGB II). Das bedeutet die Ver-
pflichtung des Amtes auf Antrag, aber auch spontan ohne Antrag, auf sich ergebende, rechtliche für den 
Leistungsberechtigten günstige und auch nachteilige Fallgestaltung hinweisen zu müssen (ständige Rspr. BSG 
4.9.2013 - B 12 AL 2/12 R, BGH 2.8.2018 ïIII ZR 466/16).  

Durch die Änderung der Rechtslage ergebt sich bei der Einkommensanrechnung für folgende Änderungen: 

ÁBei Einkommen aus Selbstständigkeit, Gewerbsbetrieb und Land- und Fortwirtschaft ist weiterhin ein Durch-
schnittseinkommen nach Ä3  Abs. 4 ALG II-V zu ermitteln (Quasi wie vorher, nur andere Rechtslage).

ÁBei vorläufiger Leistungsgewährung wegen wechselnden Einkünften aus Erwerbstätigkeit oder Unterhalt, ist das 
Einkommen nicht mehr auf sechs Monate zu verteilen, sondern nur in tatsächlicher Höhe im Zuflussmonat anzurechnen 
(Monatsprinzip). 

ÁBei vorläufiger Leistungsgewährung wegen anderen Gründen, zum Beispiel aufgrund einer temporärer BG, ist Einkom-
men entsprechend des tatsächlichen monatlichen Zuflusses anzurechnen. (Monatsprinzip).



¶ Entgegennahmepflicht von Anträgen: ĂDie Behºrde darf die Entgegennahme von Erklªrungen 
oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die 
Erklªrung oder den Antrag in der Sache f¿r unzulªssig oder unbegr¿ndet hªltñ (§ 20 Abs. 3 SGB X).

Antragstellung / Formloser Antrag, Zuständiger Leistungsträger

Beginn des Verwaltungsverfahrens im SGB II 
Der SGB II ïLeistungsanspruch wird durch einen Antrag ausgelöst. Der Antrag ist an keine Form
gebunden (Ä40 Abs. 1  S. 1 SGB II iVm Ä9 SGB X).  Das bedeutet: er kann telefonisch, persönlich, schriftlich, 
per E-Mail oder Fax oder auf sonstige Art gestellt werden (ÄÄ40 Abs. 1 S. 1 SGB II iVm Ä9 SGB X iVmÄ37 S. 1 SGB 

I iVmÄ37 Abs. 1 S. 1 SGB II). Eine eigenhändige Unterschrift im Sinne von Ä126 BGB ist nicht erforderlich
(LSG NRW 14.9.2017 - L 19 AS 360/17).
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Abs. 1: Ein Antrag soll beim zuständigen Leistungsträger gestellt werden (Ä16 Abs. 1 S. 1 SGB I).

Die Regeln des Ä16 SGB I: 

Abs. 2: Ein Antrag kann aber auch bei unzuständigen Leistungsträgern (Sozialamt, Jugendamt, 
Krankenkasse, Versorgungsamt é) und Gemeinden (Bürgermeister, Gemeindebüro, Rathaus, 
städtische Migrationsberatung oder Streetworker vom Jugendamt), sowie amtlichen Vertret-
ungen der BRD im Ausland gestellt werden (Ä16 Abs. 2 S. 2 SGB I).

Der Antrag gilt ab Eingang bei der zuständigen und unzuständigen Behörde als wirksam gestellt 
(Ä16 Abs. 2 SGB I/Art. 81 S. 3 VO 883/2004), der unzuständige Leistungsträger bzw. die unzuständige 
Behörde hat den Antrag unverzüglich weiterzuleiten (Ä16 Abs. 2 SGB I). 

Ergänzung: Nach EU-Recht können Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe bei jedweder 
Behörde oder Gericht eines anderen EU-Mitgliedstaats eingereicht werden können (Ä30 Abs. 2 SGB I 
iVm Art. 81 (Satz 1) VO (EG) 883/2004). 

Aussagen wie Ăwir haben 4, 6 oder 8 Wochen Zeit den Antrag zu bearbeiten, vorher m¿sse dieser nicht 
bearbeitet werdenñ entbehren jedweder Rechtsgrundlage und sind rechtswidrig. Hierbei kann es sich 
nur um interne Verwaltungsvorgaben handeln, die gegen geltendes Recht verstoßen. 



Diese Hinwirkungspflicht bedeutet:  dass Menschen, die von dem ALG II-Antrag überfordert sind, 
nicht lesen oder schreiben können, der deutschen Sprache nicht mächtig sind, nicht wegge-
schickt werden dürfen. Der Leistungsträger selber den Antrag aufnehmen und konkretisieren oder 
verbindlich an dritte Stellen weiterleiten muss, die das für den Leistungsträger durchführen (und 
das auch zu bezahlen hat).

¶ Nach EU-Recht dürfen EU-Bürger*innen und Drittstaatler*innen u. deren Angehörigen, die ihren 
rechtmªÇigen Wohnsitz in der EU haben, aufgrund ihrer Sprache bei der Beantragung von ĂLeist-
ungen der sozialen Sicherheitñ, vorliegend Leistungen bei Arbeitslosigkeit (lit h) und Leistungen im Alter 
(lit d), Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft (lit a, b), nicht diskriminiert werden (Art. 3 Abs. 1, lit. h,  VO 
883/2004 iVm Art. 81 (Satz 1) VO (EG) 883/2004). 

Das bedeutet: für diesen Personenkreis sind kostenfreie Übersetzungen vorzunehmen und Dolmet-
scherdienste vom Jobcenter anzubieten (BA Handbuch Interner Dienstbetrieb, 14. Übersetzungsdienste und Kommuni-

kationshilfen Rn 1.2.1). Wurden die Kosten vom Antragsteller erbracht sind diese vom Jobcenter zu 
erstatten (BA Weisung 201611028 vom 21.11.2016, 4.2)  Quelle: https://t1p.de/o3a9

Hinweis: Im SGB II sind die Regelung der VO 883/2004 anzuwenden. In anderen Rechtsgebieten ist  
§ 19 Abs. 2 SGB X und § 87 Abs. 2 AO anzuwenden. Wenn  eine Übersetzung nach § 19 Abs. 2 S. 3 
SGB X von Amtswegen getätigt wird, sind mit Blick auf die fluchtbedingten, finanziellen Möglichkeiten 
der Leistungsberechtigten keine Kosten geltend zu machen (BA Handbuch Interner Dienstbetrieb, 14. Übersetz-
ungsdienste und Kommunikationshilfen Rn 1.3.2.2). 

Dezidierte Unterlagen und Informationen im ĂHandbuch Interner Dienstbetriebñ von der Bundes-
agentur für Arbeit, Kap. 14. Übersetzungsdienste und Kommunikationshilfe, hier zum Download:
https://t1p.de/un4k
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Grundsätzlich gilt: Jeder Sozialleistungsträger und Behörde ist zur Entgegennahme von 
Anträgen und Erklärungen verpflichtet, sie dürfen sie nicht deshalb verweigern, weil sie sie für 
unzulässig oder unbegründet halten (Ä20 Abs. 3 SGB X iVm Ä16 Abs. 2 SGB I).

Unbegründet kann heißen, dass auch wenn der Antrag nicht vollständig ist und keine gültigen Aus-
weispapiere vorliegen, muss dieser entgegengenommen werden. 

Abs. 3: ĂDie Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass unverzüglich klare und 
sachdienliche Anträge gestellt und unvollständige Angaben ergänzt werdenñ (Ä16 Abs. 3 SGB I). 

Antragstellung  / Hinwirkungspflicht, Dolmetscher und Übersetzerdienste

https://t1p.de/o3a9
https://t1p.de/un4k


Wirkung eines Antrages im SGB II 

Å Ein SGB II Antrag wirkt auf den Monatsersten zurück (Ä37 Abs. 2 S. 2  SGB II).

Å Der SGB II-Antrag ist ein allumfassender Antrag, er beinhaltet alle Rechtsanspruchsleistungen. Diese 
können, insofern keine Ausschlussregelung besteht, auch rückwirkend geltend gemacht werden. Die Rück-
wirkungsfrist gilt bis maximal Januar des jeweiligen Vorjahres (Ä48 Abs. 1 S.. 2 Nr. 1 SGB X iVm Ä44 Abs. 1 SGB X iVm 
Ä40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II iVm Ä44 Abs. 4 SGB X). 

Antragsabhängige Leistungen: 

Nicht vom Grund- und Folgeantrag umfasst sind nachfolgende Rechtsanspruchsleistungen, diese müssen 
gesondert beantragt werden (Ä37 Abs. 1 S. 2 SGB II):

ÅDarlehen bei unabweisbarem Bedarf 

ÅErstausstattung der Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräten und Bekleidung

ÅSchwangerenbekleidung und Babyerstausstattung 

ÅAnschaffung u. Reparatur von orthopädischen Schuhen 

ÅReparatur und Miete von therapeutischem Gerät und Ausrüstungen, so auch eine Brillenrepara-
tur (BSG 25.10.2017 - B 14 AS 4/17 R)

ÅNachhilfeunterricht im Rahmen von Bildung und Teilhabe 

Sowie: 

Å Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung (Ä21 Abs. 5 SGB II) wird erst ab Antragstellung erbracht, der 
MB ist somit durch Richterrecht ebenfalls gesondert zu beantragen (BSG 20.2.2014 - B 14 AS 65/12 R).
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Vorsicht bei einmaligen unabweisbaren Bedarfen:

Ab dem 1.1.2021 können im Rahmen des Härtefall(mehr)bedarfs nach Ä21 Abs. 6 SGB II auch einmalige,  unabweis-
bare Bedarfe geltend gemacht werden. Es ist dabei geregelt, dass der Anspruch bei vom Regelbedarf umfassten 
Bedarf nur besteht, wenn ein [Anspar]Darlehen nach Ä24 Absatz 1 nicht zumutbar ist. Da diese Darlehen gesondert 
beantragt werden müssen, sollte bei einmaligen unabweisbaren Bedarfen diese auch gesondert beantragt werden. 

Beispiele:  Kosten zur Anschaffung einer Brille, eines Passes (strittig), eines digitalen Endgerätes oder Kosten für  
Dolmetscher oder Übersetzer. 

Antragstellung  / Wirkung des Antrages, gesonderte Beantragung



Beweissicherer Zugang von Anträgen und Unterlagen

Da sich manche Jobcenter bei eingereichten Unterlagen als wahre Bermudadreiecke entpuppen und die 
Antragstellenden bzw. Einreichenden in der Beweispflicht über die Einreichung sind empfehlen sich 
folgende Verfahrenshandlungen: 
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1. Möglichkeit: Schriftliche Eingangsbestätigung beim Jobcenter 

Im Sozialrecht gibt es kein normiertes Recht, aus dem der Anspruch auf Eingangsbestätigung mittelbar ableitbar ist, 
der Anspruch kann nur abstrakt aus dem Recht auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren abgeleitet werden. 

Die BA hat mit Weisung vom 20.06.2018  (Weisung 201806011) bestimmt:

Mit »auf ausdrücklichen Wunsch der Leistungsberechtigten« meint die BA in allen anderen Angelegenheiten, bspw
bei Änderungsmitteillungen und einzureichenden Unterlagen nach Mitwirkungsaufforderungen. Diese Weisung gibt 
es hier: https://t1p.de/1oww

ĂDie BA befürwortet die Ausstellung von Eingangsbestätigungen durch Jobcenter trotz fehlender gesetzlicher 
Verpflichtung auf ausdrücklichen Wunsch der Leistungsberechtigten sowie für fristwahrende Schreiben wie 
Widerspr¿che und Antrªgeñ. 

2. Möglichkeit: Qualifizierte Faxübersendung  

Ein Faxsendebericht mit Faximili (Verkleinerung) der ersten Seite beweist, dass ein Schriftstück versandt wurde und 
welches. Bei mehreren Seiten empfiehlt sich ein Anlagenverzeichnis. Das BSG erkennt die Faxübersendung als 
bewiesenen Zugang an (BSG 20.10.2009 ïB 5 R 84/09 B). Einige Jobcenter möchten das Original noch hinterher 
geschickt haben. 

3. Möglichkeit: Zeugenbeweis  

Wird ein Schriftstück unter Zeugen eingetütet und im JC Briefkasten eingeworfen (bitte möglichst Eingangsvermerk 
für eigene Akte fertigen!), gilt dies als bewiesener Zugang. Der Zeuge sollte möglichst nicht auch Leistungsbezieher 
der gleichen BG sein. 

Antragstellung  / Beweissicherer Zugang

4. Möglichkeit: Zugang per Ăeinfacherñ Mail   

Grundsªtzlich trªgt der ĂBehauptendeñ eines Sachverhaltes die Beweislast, zb. für den Zugang des Antrags 
oder Mitteilung per E-Mail im elektronischen Postfach des JC. Nach Ansicht des BSG, ist die Vorlage des Aus-
drucks eines Sendeberichts, aus dem die  korrekte Angabe der E-Mail - Adressedes JCós ersichtlich wird, 
ausreichend und gilt als bewiesener Zugang (BSG  12.7.2019 - B 14 AS 51/18 R; LSG NRW 14.9.2017 - L 19 AS 360/17). 

Bild 1

https://t1p.de/1oww


Beratungspflicht nach dem SGB I: 

Besondere und verschärfte Beratungspflicht nach dem SGB II: 

Anspruch auf Beratung haben natürliche und juristische Personen, also nicht nur Leistungsberech-
tigte, sondern auch Beratungsstellen oder Angehörige, unabhängig von Wohn- und Aufenthaltsort und 
Nationalität (FW zu § 14 SGB I). 

Die Beratung erfolgt entweder auf Grund eines auch formlos geäußerten Beratungsbegehrens, also auf 
Antrag oder von Amtswegen, wenn sich aufgrund der Fallgestaltung der Behörde die Beratungsnot-
wendigkeit erschließt (= Spontanberatung). 

Spontanberatung bedeutet: die Verpflichtung der Behörde aus dem Einzelfall sich ergebende, recht-
liche für den Leistungsberechtigten günstige und auch nachteilige Fallgestaltung von Amtswegen 
hinzuweisen zu müssen (ständige Rspr. BSG 4.9.2013 - B 12 AL 2/12 R, BGH 2.8.2018 ïIII ZR 466/16).  

Das kann sein, die Hinweisgebung:
- dass ein Weiterbewilligungsantrag gestellt werden sollte,
- auf Stellung eines Antrages auf Einstiegsgeld bei anstehender Arbeitsaufnahme,
- dass es sinnvoll ist, Schwangerenbekleidung oder Babyerstausstattung zu beantragen, 
- dass bei verzehrenden Krankheiten Krankenkost zu beantragen ist,  
- dass bei Erstantragstellung und Zufluss einer einmaligen Einnahme Leistungen erst für den Folge-

monat beantragt werden sollten
- wie ausländische Pässe finanziert werden können und wie mit einem Antrag ohne Personalausweis 

umzugehen ist.  

Antragstellung  / Beratungspflicht im Sozialrecht & im SGB II                                       
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ĂJeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. 
Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu 
machen oder die Pflichten zu erf¿llen sindñ (Ä14 SGB I).

ĂDie Grundsicherung für Arbeitssuchende umfasst Leistung zur
1. Beratung éñ (Ä1 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB II) 

Ă1Leistungsberechtigte Personen erhalten Beratung. 2Aufgabe der Beratung ist insbesondere die 
Erteilung von Auskunft und Rat zu Selbsthilfeobliegenheiten und Mitwirkungspflichten, zur Berech-
nung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Auswahl der Leistungen im Rah-
men des Eingliederungsprozesses. 3Art und Umfang der Beratung richten sich nach dem Beratungs-
bedarf der leistungsberechtigten Personñ (Ä14 Abs.2 SGB II).



Bei Verletzung der Beratungspflicht hat die geschädigte Person unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Korrekturanspruch gegenüber dem Sozialleistungsträger. Das können folgende 
Korrekturansprüche sein: 

Â Anspruch im Rahmen der Amtshaftung nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG 

Â Anspruch im Rahmen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs (das ist die Amtshaftung im 
Sozialrecht, entwickelt durch Rechtsprechung) 

Beide Regelungen sind Folgenbeseitigungsansprüche der Bürger*innen gegenüber dem Staat. 
Voraussetzung ist immer eine Pflichtverletzung der Behörde, die ursächlich für den Schaden 
verantwortlich ist, zB eine falsche oder unterlassene Beratung.

Die Amtshaftung stellt auf einen Ersatz entstandener Kosten ab. Der sozialrechtliche Herstellungs-
anspruch ist dann anzuwenden, wenn der Schaden durch ein zulässiges Verwaltungshandeln 
korrigierbar ist. 
Die geschädigte Person ist grundsätzlich so zu stellen, wie sie stünde, wenn die Behörde 
pflichtgemäß gehandelt hätte (Art. 34 GG, § 839 BGB, Umfassend dazu: BGH 2.8.2018 ïIII ZR 466/16).

Beratungsunterlassungsfehler kommen im Bereich der Jobcenter massenhaft vor. 

Mehr dazu unter: https://www.staats-haftung.de
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Teil 2

ĂIm Sozialrecht bestehen f¿r die Sozialleistungstrªger besondere Beratungs- und Betreuungs-
pflichten. Eine umfassende Beratung des Versicherten ist die Grundlage für das Funktionieren des 
immer komplizierter werdenden sozialen Leistungssystems. Im Vordergrund steht dabei nicht mehr 
nur die Beantwortung von Fragen oder Bitten um Beratung, sondern die verständnisvolle Förderung 
des Versicherten, das heißt die aufmerksame Prüfung durch den Sachbearbeiter, ob Anlass be-
steht, den Versicherten auch von Amts wegen auf Gestaltungsmöglichkeiten oder Nachteile hin-
zuweisen, die sich mit seinem Anliegen verbindenñ (Pressemitteilung BGH Nr. 130/2018).

Antragstellung  / Beratungspflicht im Sozialrecht & im SGB II                                       

https://www.staats-haftung.de/


Antragstellung / Mitwirkungspflichten 
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Ä60 SGB I - Angabe von Tatsachen

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des     
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte 
zuzustimmen,

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im 
Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich 
mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen.

(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke 
vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.

Ä61 SGB I - Persönliches Erscheinen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen 
Leistungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für 
die Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen.

Ä62 SGB I - Untersuchungen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll sich auf Verlangen des zuständigen 
Leistungsträgers ärztlichen und psychologischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, 
soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforderlich sind.

-------------------------------------------------------------------------------
Ä63 SGB I Heilbehandlung und Ä64 SGB I Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind auch Mitwirkungs-
pflichten, haben aber im Existenzsicherungsbereich kaum Relevanz.

Bild 2
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Ä65 SGB I - Grenzen der Mitwirkung

(1) Die Mitwirkungspflichten nach den ÄÄ60 bis 64 bestehen nicht, soweit 

éé. 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden 
kann oder 

3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller 
oder Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann. 

Ä65a SGB I - Aufwendungsersatz

(1) Wer einem Verlangen des zuständigen Leistungsträgers nach den ÄÄ61 oder 62 
nachkommt, kann auf Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen und seines Verdienst-
ausfalles in angemessenem Umfang erhalten. Bei einem Verlangen des zuständigen 
Leistungsträgers nach Ä61 sollen Aufwendungen nur in Härtefällen ersetzt werden.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zuständige Leistungsträger ein persönliches Erscheinen 
oder eine Untersuchung nachträglich als notwendig anerkennt.

Ä67 Nachholung der Mitwirkung

Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann
der Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach Ä66 versagt oder entzogen hat, 
nachträglich ganz oder teilweise erbringen.

Rechtsfolgen bei Nachholung der Mitwirkung: 

Wird die Mitwirkung nachgeholt, ist dies eine ĂÄnderung Zugunsten des Leistungsberechtigtenñ im 
Sinne des Ä48 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB X. Hier sind im SGB II Leistungen zukünftig (Ä48 Abs. 1 S. 1 SGB 

X) und rückwirkend (Ä40 Abs. 2 Nr. 3 SGB II iVm Ä330 Abs. 3  SGB III iVm Ä48 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB X) zu erbringen.  

Antragstellung / Grenzen der Mitwirkung 



Antragstellung / Anspruch auf schnelle Zahlung  
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Zunächst die Rechtslage: 

Ä88 SGG (Sozialgerichtsgesetz)

(1) Ist ein Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne zureichenden Grund in angemessener Frist 
sachlich nicht beschieden worden, so ist die Klage nicht vor Ablauf von sechs Monaten seit dem Antrag 
auf Vornahme des Verwaltungsakts zulässig. Liegt ein zureichender Grund dafür vor, dass der beantragte 
Verwaltungsakt noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm 
bestimmten Frist aus, die verlängert werden kann. Wird innerhalb dieser Frist dem Antrag stattgegeben, 
so ist die Hauptsache für erledigt zu erklären.

(2) Das gleiche gilt, wenn über einen Widerspruch nicht entschieden worden ist, mit der Maßgabe, dass 
als angemessene Frist eine solche von drei Monaten gilt.

Ä42 SGB I - Vorschüsse

(1) Besteht ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grunde nach und ist zur Feststellung seiner Höhe 
voraussichtlich längere Zeit erforderlich, kann der zuständige Leistungsträger Vorschüsse zahlen, deren 
Höhe er nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. Er hat Vorschüsse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der 
Berechtigte es beantragt; die Vorschusszahlung beginnt spätestens nach Ablauf eines Kalender-
monats nach Eingang des Antrags.

Ä41a SGB II - Vorläufige Entscheidung

(1) Über die Erbringung von Geld- und Sachleistungen ist vorläufig zu entscheiden, wenn

1. zur Feststellung der Voraussetzungen des Anspruchs auf Geld- und Sachleistungen    
voraussichtlich längere Zeit erforderlich ist und die Voraussetzungen für den Anspruch 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen é

Satz 3: Eine vorläufige Entscheidung ergeht nicht, wenn Leistungsberechtigte die Umstände, die einer 
sofortigen abschließenden Entscheidung entgegenstehen, zu vertreten haben. 

Hinweis zur Rechtslage im SGB XII:

Im 4. Kap. des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gelten die Regeln der vorläufigen Leistungsge-
währung nach Ä44a Abs. 1 Nr. 1 SGB XII (ähnlich SGB II). Im 3. Kap. Des SGB XII (Sozialhilfe) gilt nur das Vorschussrecht 
des Ä42 SGB I. 
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Wie schnell die Behörde zu reagieren hat, ergibt sich aus dem Einzelfall und dem Umfangs der 
Hilfebedürftigkeit. Im Einzelfall ist sofort zu reagieren. 

Im Kern sollte immer erstmal ein »Akutantrag« gestellt werden, so dass die Behörde in die Lage 
versetzt wird, die Notlage zu erkennen und einzelfallbezogen zu handeln. In dem Antrag sollte 
der Bedarf, die Gründe der Akutheit so genau wie möglich dargelegt werden und durch notwen-
dige Dokumente glaubhaft gemacht werden. 

Ein solcher Akutantrag ist juristisch ein

und sollte auch so genannt werden. Wichtig ist dabei natürlich die Wahl des Kommunikations-
weges weil viele Jobcenter ziemlich abgeschottet sind. 

Grundsätzliche Interventionspunkte: 

Antragstellung / Wege zur schnellen Zahlung  

Wenn dem Grunde nach ein Anspruch besteht, die Abklärung des detaillierten Sachverhalts 
voraussichtlich noch längere Zeit erforderlich macht oder Beweisdokumente noch vorgelegt werden müssen, 
ist vorläufig zu gewähren. Als Verwaltungsakt ohne Bindungswirkung und Vertrauensschutz (Ϡ41a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SGB II).

ĂDer Normzweck ist eine vorlªufige Entscheidung zur existenziellen Sicherung des Lebensunterhaltes und 
Befriedigung eines bereits vor abschließender Leistungsfeststellung bestehenden Bedarfes, obwohl zum 
Entscheidungszeitpunkt noch nicht alle leistungserheblichen Tatsachen feststehenñ (FW 41a.1)

Einschaltung von Vorgesetzten (Teamleiter, Abteilungsleiter é.)

Einschaltung von Kundenreaktionsmanagement, Beschwerdemanagement, Bürgerbeauftragte

Einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht (Ä86a Abs. 1 SGG) über Rechtsanwalt oder Rechts-
antragstelle beim Sozialgericht

Antrag auf vorläufige Leistungsgewährung nach Ä41a Abs. 1 Nr. 1 SGB II / Vorschuss
nach Ä42 Abs. 1 S. 2 SGB I



Das Leistungssystem "Grundsicherung f¿r Arbeitssuchendeñ

Sozialgeld wird nur gezahlt, wenn mind. eine 
Ăerwerbsfªhigeñ Person die grundsªtzliche Zugehºrig-
keit zum SGB II auslöst. Dabei ist es unerheblich, ob 
diese Person noch minderjährig ist oder dem Arbeits-
markt wegen Ausbildung oder Schule nicht zur Ver-
fügung steht. Ist keine Person arbeitsfähig, ist ein 
Sozialhilfeanspruch nach dem SGB XII zu prüfen.

Anspruch auf ALG II-Leistungen

haben Personen:

Åab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum
Ende des Monats des Erreichens der Alters-
grenze für Rente (ÄÄ7 Abs. 1 Nr. 1, 7a SGB II, Sozial-
rechtsfähigkeit ab 15 J. (Ä36 SGB I), Übergang ĄÄ37a Abs. 1 
SGB XII, Tilgung 5 % des RB, Erlass bei max. ½ RB),

Ådie erwerbsfähig sind, also mind. 3 Std. täg-
lich arbeiten können, die Arbeitsmarktlage ist 
irrelevant (ÄÄ7 Abs. 1 Nr. 2, 8 Abs. 1 und 2 SGB II),

Ådie bedürftig sind, d.h. ihren Lebensunterhalt 
nicht mit Einkommen und Vermögen sicher-
stellen können (ÄÄ7 Abs. 1 Nr. 3 SGB II, Ä9 Abs. 1 SGB II),

Åmit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundes-
republik (Ä7 Abs. 1 Nr. 4 SGB II i.V.m. Ä30 Abs. 3 S. 2 SGB I) 

oder Umgang wahrnehmende Kinder aus dem  
Ausland (BSG 28.10.2014 ïB 14 AS 65/13 R),

Ådie werktäglich, postalisch, persönlich 
erreichbar sind und sich im orts- und zeit-
nahen Bereich im Sinne der EAO aufhalten 
(Ä7 Abs. 4a SGB II). Hier gilt noch alte Rechtslage 
bis zur SGB II-EAO (Ä77 Abs. 1 SGB II). 

Åund insofern kein Ausschlusstatbestand 
vorliegt.

Sozialgeld erhalten:

Å Personen, die mit Erwerbsfähigen 
in einer Bedarfsgemeinschaft
leben und selbst nicht erwerbs-
fähig sind (Ä19 Abs. 1 Satz 2 SGB II).  

Das sind:

Å unter-15-jährige Kinder, insofern 
sie hilfebedürftig (Ä7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II) 

sind, sowie

Å vorübergehend (und nicht dauer-
haft) erwerbsunfähige oder er-
werbsunfähig deklarierte Partner
oder Eltern erwerbsfähiger Kinder. 
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Die vier großen Ausschlusstatbestände:

Å längerer Aufenthalt in Klinik (Ä7 Abs. 4 SGB II),

Å Inhaftierung (Ä7 Abs. 4 SGB II),

Å Ausländer zum Zweck der Arbeitssuche (Ä7 Abs. 1 SGB II), 

Å Auszubildende (Ä7 Abs. 5 SGB II).



SGB II-Leistungsausschlüsse  & stationäre Einrichtungen 

Aufenthalt in einer stationären Einrichtung (Ä7 Abs. 4 SGB II) 

Grundsätzlich gilt: Wer sich in einer vollstationären Einrichtung befindet, hat keinen SGB II-Anspruch (Ä7 

Abs. 4 S. 1 SGB II). Bei stationären Einrichtungen handelt es sich in der Regel um Krankenhäuser, Vorsorge-
oder Rehabilitationseinrichtungen, sowie sonstige stationäre Einrichtungen, in denen Menschen mit 
besonderen Problemlagen untergebracht sind. Eine stationäre Einrichtung ist eine Einrichtung, wo der Träger 
der Einrichtung die ĂGesamtverantwortung f¿r die tªgliche Lebensf¿hrungñ ¿bernimmt(BSG 5.6.2014 - B 4 AS 32/13 
R). 

Dieser Leistungsausschluss gilt nicht bei:  

ÅPersonen, die prognostisch oder tatsächlich für weniger als sechs Monate in einer stationären 
Einrichtung untergebracht sind (Ä7 Absatz 4 Satz 3 SGB II). 

Während des Aufenthaltes in einer stationären Einrichtung besteht ein KdU-Anspruch Ą bei Rausfall 
aus SGB II besteht ein Anspruch auf Sozialhilfe (3. Kap. SGB XII). 

Im Falle eines Einrichtungswechsels sind die Aufenthaltszeiträume zusammenzurechnen, wenn die 
Unterbringung in beiden Einrichtungen durch einen gemeinsamen Zweck (z.B. Entgiftung und Therapie 
bei  Suchtmittelabhängigkeit) verbunden ist (LSG Hessen  21.1.2015 - L 6 AS 361/12).  
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Exkurs: Anrechnung von Verpflegung in vollstationären Einrichtungen im SGB XII 

Wird der Aufenthalt in der stationären Einrichtung durch die Krankenkasse oder den Rentenversicherung
finanzert, ist die K¿rzung des Regelbedarfes auf den sog. ĂBarbetragñ von 120,42 ú (Ä27b Abs. 2 SGB XII) nicht 
zulässig. Die Kürzung auf den Barbetrag im SGB XII ist nur zulässig, wenn sowohl die Hilfe zum Lebens-
unterhalt / Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, als auch das Mittagessen von einem 
Sozialhilfeträger finanziert werden (BSG 23.3.2010 ïB 8 SO 17/09 R). 

Eine Kürzung der Regelbedarfe im SGB II wegen der Klinikverpflegung ist unzulässig (Ä1 Abs. 1 Nr. 11 ALG 
II-V). 

Während des Klinikaufenthalts sind die Unterkunftskosten immer als tatsächliche KdU zu übernehmen, 
eine Nichtzahlung wegen »Unterkunft in der Klinik« ist rechtswidrig.  



SGB II SGB XII

Schonvermögen

Lebensalter x 150 ú für volljährige Hilfeempfänger
und dessen Partner (Ä12 Abs. 2 Nr. 1 SGB II), mind. 
aber 3.100 ú pro Volljªhrigem, zzgl. 750 úAnspar-
vermögen pro Person in der BG (Ä12 Abs. 2 Nr. 3 SGB 
II)

Schonvermögen

Å5.000 úje Hilfeempfänger und Partner, 

Å 500 ú pro Kind 
(Ä1 Abs. 1 Nr. 1, 2 BarBetrV)

Verpflegung in stationären Einrichtungen 

446 ú = ungek¿rzter Regelbedarf bei stationärem 
Aufenthalt (Ä1 Abs. 1 Nr. 11 ALG II-V)

Verpflegung in stationären Einrichtungen 

Kürzung der Regelleistung im SGB XII ist 
unzulässig, aber Alltag. 

Gefahr der Kürzung der Regelleistung auf Barbetrag = 
120,42 ú (Ä27b Abs. 2 SGB XII) 

Geschütztes Kfz

Pro erwerbsfähiges BG Mitglied ist ein angemes-
senes Kfz im Wertbis 7.500 ú geschont (Ä12 Abs. 3 
Nr. 2 SGB II)

Geschütztes Kfz

Generell ist kein Kfz geschont (Ä90 Abs. 1 SGB XII); 

liegt es aber wertmäßig innerhalb der Geld-
schonvermögensgrenze, dann schon.

Heranziehung Unterhaltsverpflichteter 

Bis Abschluss einer Ausbildung, max. bis Vollen-
dung des 25. Lebensjahres (Ä33 Abs. 2 Nr. 2 SGB II) 

Heranziehung Unterhaltsverpflichteter 

Unterhaltsübergang auf Unterhaltsverpflichtete 
des ersten Grades nach BGB (Ä94 Abs. 1 SGB XII) 
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SGB II-Leistungsausschlüsse 

Richterlich angeordneter Freiheitsentziehung (Ä7 Abs. 4 SGB II) 

Einrichtungen zum Vollzug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung führen zum SGB II ïLeistungs-
ausschluss (Ä7 Abs. 4 S. 2 SGB II). Der Leistungsausschluss beginnt ab dem ersten Tag der richterlich ange-
ordneten Freiheitsentziehung. Diese liegt vor bei U-Haft, Strafhaft, Ersatzfreiheitsstrafe, Arrest, Maß-
regelvollzug, Jugendarrest ist strittig (denn keine Freiheitsstrafe, sondern Zuchtmittel (LSG Sachsen-Anhalt 24.9.2014 - L 4 AS 

318/13; SG Dresden 27.1.2014 - 7 AS 2328/13; SG Gießen 1.3.2010 - S 29 AS 1053/09; aA: laut FW 7.98 doch Leistungsausschluss), Abson-
derung nach dem Infektionsschutzgesetz (Ä30 IfSG) oder Gefährderhaft nach Polizeigesetz vor. 

Anmerkung: Solange nicht mindestens einem Partner der Wille zur Fortsetzung der Lebensgemeinschaft fehlt, 
wird die BG auch während der Inhaftierung beibehalten.
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BSG: Mietkosten bei Inhaftierung sind ausschließlich über die »Hilfen nach Ä67 SGB XII« zu erbringen 

Das BSG hat klargestellt, dass Mietkosten bei Inhaftierten ausschließlich ¿ber ĂHilfen zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeitenñ nach Ä67 ff SGB XII sicherzustellen sind. Zu den Ä67óner Hilfen 
gehören Leistungen zum Erhalt einer Wohnung (Ä68 Abs. 1 S. 1 SGB XII). Durch drohenden Wohnungsverlust 
bei Haftentlassung entstehen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten, die nicht aus eigener 
Kraft habe überwinden können (BSG 12.12.2013 - B 8 SO 24/12 R; LSG Bay 22.8.2014 ïL 8 SO 117/14 B ER; LSG 
Niedersachsen-Bremen 24.6.2021 - L 8 SO 50/18). 

Von den Sozialªmtern wird gerne vertreten: Ănur bei kurzer Inhaftierung bis sechs Monateñ. Durch die Zuord-
nung in die Hilfen nach Ä67 SGB XII entfällt diese sechs-Monate-Regelung und die Inhaftierung kann auch 
länger andauern. Hier sind Übernahmen bis 12 Monate kein Problem, es kommt auch nicht auf die Gesamt-
dauer der Haft, sondern auf den (voraussichtlichen) Leistungszeitraum bis zur Haftentlassung an. 

Á bei Mieten und Energieabschlägen, auch bei kurzer Inhaftierung (zwei, drei Monate)

Á bei Inhaftierung, oberhalb von sechs Monaten

Á auchbei Wohnungen, die Ăsozialrechtlich unangemessen teuerñ sind 

Á so können auch Miet(kopf)anteile von inhaftierten BG-Mitgliedern übernommen werden. 

Wann sind die Kosten zum Erhalt der Wohnung zu übernehmen: 

Sozialrechtliches Problem ist der drohende Verlust der Unterkunft bei nicht längerfristiger 
Inhaftierung. 



EU-Bürger*innen und SGB II/SGB XII-Leistungsansprüche  
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Wegen der umfassenden Komplexität der Fragestellung des Leistungsan- und ïaus-schlusses von 
EU-Bürger*innen verweise ich auf folgende frei zum Download verfüg-baren und kostenlosen 
Materialen: 

ÁArbeitshilfe: Beratung von Unionsbürger*innen: Die Freizügigkeitsrechte in familiären 
Konstellationen
Download: https://t1p.de/ha4k

ÁArbeitshilfe für die Beratung von Unionsbürger*innen / Anspruch auf SGB II-Leistungen mit 
Aufenthaltsrecht nach Art. 10 VO 492/201: https://t1p.de/72y6
(Streichung des Leistungsausschlusses von die Schule besuchenden Kindern ehemaligen 
Arbeitnehmer*innen und deren Eltern)

ÁDPWV-Brosch¿re ĂAusgeschlossen oder privilegiert ïzur aufenthalts- und sozialrechtlichen 
Situation von Unionsbürger*innen und ihren Familienangehörigenñ: https://t1p.de/z5c0

ÁGGUA Arbeitshilfe zu Unionsbürgern: https://t1p.de/p9wq

ÁGGUA Arbeitshilfe Unionsbürger*innen: SGB-II-Leistungsansprüche für unverheiratete Eltern 
mit gemeinsamen Kindern: https://t1p.de/xnjn

ÁHandreichung "Zugang zum Gesundheitssystem für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, 
Angehörige der EWR und der Schweizñ: https://t1p.de/y9z2

ÁArbeitshilfe ĂFAQ zu Auswirkungen von Corona auf den Aufenthalt von zugewanderten 
Fachkräftenñ: https://t1p.de/7qei

ÁArbeitshilfe ĂAuswirkungen von Corona auf den Aufenthalt von ausländischen Arbeitneh-
mer*innen, Auszubildenden und Studierendenñ: https://t1p.de/5j8d

ÁArbeitshilfe ĂExistenzsicherung für Corona-Gestrandeteñ: https://t1p.de/8e0v

Zum Leistungsausschluss von EU-Bürgern

https://t1p.de/ha4k
https://t1p.de/72y6
https://t1p.de/z5c0
https://t1p.de/p9wq
https://t1p.de/xnjn
https://t1p.de/y9z2
https://t1p.de/7qei
https://t1p.de/5j8d
https://t1p.de/8e0v


.
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Vom Leistungsausschluss sind erfasst:
(nach Ä7 Abs. 5 SGB II)

Å Regelleistung und Unterkunfts- und Heizkosten, 
Mehrbedarf Warmwasser 

Å Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbei-
träge

Å Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, 
Kaution 

Å Darlehen für Miet- und Energieschulden   

Å Erstausstattung Wohnung und Bekleidung, unab-
weisbarer Bedarf, Zuzahlung orthopädische 
Schuhe und Brillenreparatur   

Å Bildung und Teilhabe 

Å Unabweisbarer Bedarf 

Vom Leistungsausschluss sind nicht erfasst die nicht aus-
bildungsgeprägten Mehr- und Sonderbedarfe (Ä27 Abs. 2 
SGB II) 

Das sind im Wesentlichen: 

Â Mehrbedarfe für
- Schwangere,
- Alleinerziehende, 
- kostenaufwändige Ernährung, 
- und laufende und einmalige unabweisbare 

Bedarfe (Ä21 Abs. 2, 3, 5 und 6 SGB II),

Â Schwangerenbekleidung und Babyerstausstattung
(Ä27 Abs. 3 Nr. 2 SGB II)

Â SGB II-Leistungen in besonderen Härtefällen 
(Ä27 Abs. 3 SGB II) 

Teil 1

Grundregel: Zunächst ein kompletter Leistungsausschluss für Auszubildende

ĂAuszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsfºrderungsgesetzes dem Grunde 
nach förderungsfähig ist, haben über die Leistungen nach Ä27 hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltsñ (Ä7 Abs. 5 S. 1 SGB II)

Auszubildende und das SGB II im Überblick

Kein SGB II ïAuschluss besteht bei folgenden Fallgruppen:   

Â Wenn der BAföG-Anspruch nach § 2 Abs. 1a BAföG ausgeschlossen ist (§ 7 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)
Schüler die bei ihren Eltern wohnen könnten und die Schule sich in einem zumutbaren Entfernung vom Elternhaus befindet und 
deswegen ihren BAföG-Anspruch verlieren, haben einen SGB II-Anspruch.

Â Bei geringer Ausbildungsförderung (§ 7 Abs. 6 Nr. 2 SGB II)
Auszubildende, SchülerInnen und Auszubildende in schulischen Ausbildungen, 
Studierenden im Haushalt der Eltern und BAföG erhalten oder 

Â Bei Beantragung von BAföG und wenn über den Antrag noch nicht entschieden wurde (§ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit b) 
SGB II)

Â Schüler einer Abendschule (§ 7 Abs. 6 Nr. 3 SGB II)

SGB II - Anspruch nach Ä7 Abs. 6 SGB II 



1. Variante SGB II-Ansprüche: 
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Musterrechnung: SGB II-Leistungen für alleinerziehende Studentin 

Bedarf Kind: 

283,00 ú RB 
+  210,00 ú İ Miete und Heizung
------------------------------------------
=  493,00 ú Bedarf

abzüglich Einkommen:

- 219,00 ú Kindergeld 
- 174,00 ú Unterhaltsvorschuss
---------------------------------------
= 100,00 ú Unterfinanzierung 

= SGB II-Anspruch 

Bedarf Studentin: 

446,00 ú RB
+  160,56 ú MB Alleinerziehende
+  210,00 ú İ Miete und Heizung
---------------------------------------------------
816,56 ú sozialrechtlicher Bedarf

abzüglich Einkommen:

861,00 ú BAfºG 
+  150,00 ú Kinderbetreuungszuschlag
---------------------------------------------
1011,00 ú Summe Einkommen

- 150,00 ú Kinderbetreungszuschl.*
- 106,56 ú KV, PV u. Zusatzbeitrag 
- 175,00 ú höherer Mindestabsetzbetrag    

(Ä11b Abs. 2 S. 5 SGB II) 
---------------------------------------------------
579,44 ú anrechenbares EK

----------------------------------------------------------

Endrechnung:

816,56 ú Bedarf
- 579,44 ú anrechenbares EK
------------------------------------------
237,12 ú Unterfinanzierung 

Daher ist der Alleinerziehenden MB in 
Höhe von 160,56 ú zu zahlen.

Berechnung 
Mindestabsetzbetrag

30,00 ú Versicherungspauschale
+ 35,00 ú Fachb¿cher, Lernmittel
+ 70,00 ú Kfz-Versicherung
+ 40,00 ú  Ratenzahlung Laptop    
-----------------------
175,00 ú hºherer Absetzbetrag 

SGB II-Leistungsansprüche Kind + Mutter:

100,00 ú f¿r Kind 
+ 160,56 ú f¿r Mutter
-------------------------------
260,56 ú  Leistungsanspruch beim Jobcenter    

Zur Verfügung stehendes Geld 
(alle Quellen)  

861,00 ú BAfºG 
+ 150,00 ú Betreuungszuschlag
+ 219,00 ú KG Kind
+ 174,00 ú UVG  
+ 260,56 ú Leistungen JC  
-------------------------------
1.664,56 ú Gesamteinkommen alle Quellen  

Teil 2

*Der Betreuungszuschlag in 
Hºhe von 150 ú f¿r das Kind 
nach dem BAföG bleibt anrech-
nungsfrei, weil andere Zweck-
identität (Ä11a Abs. 3 SGB II)  



Auszubildende und SGB II  
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Wegen der umfassenden Komplexität des Leistungsausschlusses möchte ich auf folgende 
Materialien zum Download verweisen:  

ÁMerkblatt Auszubildende von ASG e.V., Hannover: https://tinyurl.com/kp6zt5j2

ÁJoachim Schaller: SGB II und Ausbildungsförderung 12.04.2021:   https://t1p.de/gk0b

ÁJoachim Schaller: BAföG für Ausländer: https://t1p.de/gf89

ÁJoachim Schaller: Wohngeld für Auszubildende: https://t1p.de/keig

ÁÜbersetzung der Leistungsansprüche von Auszubildenden (KOS): https://t1p.de/oods

Dazu empfehle ich folgendes Hintergrundmaterial zum Download:  

Teil 3

https://tinyurl.com/kp6zt5j2
https://t1p.de/gk0b
https://t1p.de/gf89
https://t1p.de/keig
https://t1p.de/oods


Systematik SGB II                                          

Ein Anspruch auf SGB II-Leistungen besteht unter folgenden Voraussetzungen:

ĂHilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus 
dem im jeweiligen Monat zuflieÇenden Einkommen und Vermºgen sichern kann éñ 
(ÄÄ9 Abs. 1 SGB II). 

Der SGB II-Anspruch ermittelt sich folgendermaßen:

1. Schritt:  Ermittlung des Bedarfs

Regelbedarfe

+  Mehrbedarfe
+  tatsächliche Kosten für Unterkunft, 

Heizung und Warmwasser

+   ggf. Krankenkasse (Ä26 Abs. 1 SGB II) *

+   ggf. BuT (Ä34a Abs. 1 S. 2 SGB XII) **

+   ggf. Erstausstattungsbedarfe***
----------------------------------------------------------

=   Summe sozialrechtlicher Bedarf

2. Schritt:  Ermittlung des Einkommens 

Das im Bedarfsmonat tatsächlich zufließen-
de Einkommen ist zu ermitteln. Von diesem 
sind dann alle Abzugs- und Freibeträge ab-
zuziehen (Ä11 Abs.1, Ä11b SGB II) 

------------------------------------------------------------
=   anzurechnendes Einkommen 

3. Schritt:  Gegenüberstellung von 
Einkommen und Bedarf  

Ist der sozialrechtliche Bedarf nicht gedeckt,
wird ein Antrag gestellt und liegen keine Aus-
schlusstatbestände vor, muss der sozialrecht-
liche Bedarf durch SGB II - Leistungen gedeckt 
werden. 
-------------------------------------------------------------
=  Rechtsanspruch auf SGB II - Leistungen  
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* Wenn Einkommen vorhan-
den ist, ist der KV-Beitrag 
vom Einkommen abzusetzen 
(Ä11b Abs. 1 Nr. 3 Ziff. a) 
SGB II); nur wenn nicht, dann 
ist die KV bedarfserhöhend 
zu berücksichtigen. 

** Wenn BuT-Bedarfe nicht 
aus eigenen Mitteln vollstän-
dig bestritten werden können 
und kein laufender SGB II/

SGB XII-Bezug vorliegt, kön-
nen die ungedeckten Bedarfe 
beantragt werden (Ä34a Abs. 
1 S. 2 SGB XII). Hier ist auch 
für Arbeitsfähige das Sozial-
amt zuständig.

*** nach Ä24 Abs. 3 S. 3 SGB II können Erstausstattungs-
bedarfe auch für nicht Leistungsbeziehende gewährt werden.  



Regelbedarfsstufen im Jahr 2021 

Regelbedarfsstufen  

Regelbedarfsstufe 1  ALG II für Volljährige

446 ú 
Alleinstehende, Alleinerziehende und Personen 

mit minderjährigem Lebenspartner
100 % § 20 Abs. 2 S. 1 SGB II

Regelbedarfsstufe 2 ALG II für Volljährige

401ú volljährige Partner (innerhalb Bedarfsgemeinschaft) 90 % § 20 Abs. 4 SGB II 

Regelbedarfsstufe 3 ALG II für Volljährige / Volljährige in Einrichtungen (nach SGB XII)

357 ú 
U 25óer Jahren im Haushalt der Eltern und 25-Jährige, 

die ohne Zusicherung des JC aus dem Elternhaus ausge-

zogen sind  / Volljährige in Einrichtungen (nach SGB XII)
80 %

§ 20 Abs. 3 SGB II iVm. 

§ 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II 

Regelbedarfsstufe 4 ALG II für Jugendliche 

373 ú 
Jugendliche von 14 bis 17 Jahren

und minderjährige Partner von 15 - 17 Jahren
§ 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1

§ 23 Nr. 1 SGB II 

Regelbedarfsstufe 5 Sozialgeld für Kinder 

309 ú Kinder von 6 - 13 Jahren § 23 Nr. 1 SGB II

Regelbedarfsstufe 6 Sozialgeld für Kinder

283 ú Kinder von 0 bis 5 Jahren  § 23 Nr. 1 SGB II
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Unterschiede Regelbedarfe im SGB II / SGB XII:

- im SGB II gibt es pauschalierte RBós/Pauschalisierungsgrundsatz (Ä20 Abs. 1 S. 3 SGB II) 

- im SGB XII individualisierte RBós/Individualisierungsgrundsatz (Ä27a Abs. 4 S. 1 SGB XII)

Ąim SGB XII in M¿nchen Stadt und Umland gibt es hºhere RBós: im SGB XII 446 ú+ 14 ú= 460 ú in M¿nchen, 
446 ú + 22 ú = 468 ú in F¿rstenfeldbruck bei RB 1 im Jahr 2021 



Mehrbedarfe 2021  (zusätzliche monatliche Leistungen neben den Regelbedarfen) 

75,82 ú bei 100 % RB

68,17 ú bei   90 % RB

60,69 ú bei   80 % RB 

63,41 ú bei   RB 4 

Schwangere ab 13. Schwangerschaftswoche, bis Ende des 

Monats der Entbindung.
17 % Ä21 Abs. 2  SGB II 

160,56 ú
Mehrbedarf für Alleinerziehende, mit einem Kind unter 7 Jahren 

oder Alleinerziehende mit zwei und mehr Kindern unter 16 Jahren
36 % Ä21 Abs. 3 Nr.1 SGB II

53,52 ú Alleinerziehende pro Kind 12 %  (max. 60 %)* 12 % Ä21 Abs. 3 Nr.2 SGB II

156,10 ú
Behinderte Leistungsberechtigte, die Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben nach § 112 SGB IX erhalten
35 %

Ä21 Abs. 4 SGB II, Ä23 S. 

1 Nr. 2 + 3 SGB II

68,17 ú -75,82 ú
Befristet vollerwerbsgemindert Behinderte mit Schwerbehin-

dertenausweis und Merkzeichen G oder ĂaGñ* 17 % Ä23 S. 1 Nr. 4 SGB II

22,30 ï89,20 ú
Mehrbedarf bei medizinisch notwendiger kostenaufwendiger 

Ernährung*
10 ï20 % Ä21 Abs. 5 SGB II

in tatsächlicher 

Höhe

Sonderbedarfe für laufende und einmalige Bedarfe, soweit im 

Einzelfall ein unabweisbarer, besonderer Bedarf besteht; bei 

einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass ein 

Darlehen nach § 24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar

oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich ist.

ohne Grenze Ä21 Abs. 6 SGB II 

in tatsächlicher 

Höhe

Aufwendungen zur Anschaffung oder Ausleihe von Schul-

büchern oder gleichstehenden Arbeitsheften, die aufgrund 

schulrechtlichen Bestimmungen oder schulischer Vorgaben 

erforderlich sind. 

ohne Grenze Ä21 Abs. 6a SGB II 

2,26 ï10,26 ú

oder höher

Mehrbedarf für Warmwasserzubereitung bei dezentraler 

Warmwassererzeugung, soweit nicht ein abweichender Bedarf 

besteht und dieser durch eine separate Messeinrichtung 

nachgewiesen wurde

bis 2,3 %
oder  abweichend  

Ä21 Abs. 7 SGB II 

Deckelung der MBós:  Die Summe aller Mehrbedarfe nach Ä21 Abs. 2 ï5 SGB II darf die jeweilige maßgebliche Regelbedarfsstufe 

nicht überschreiten (Ä21 Abs. 8 SGB II). Bei dieser Addition sind MBós nach der Hªrtefallregelung auÇer Acht zu lassen. 
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Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung aufgrund einer Krankheit (Ä21 Abs. 5 SGB II) 

Zur Ermittlung der Hºhe des Mehrbedarfes wird im SGB II/SGB XII, es wird auf die jeweils aktuellen ĂEmpfehlungenñ des Deut-
schen Verein (DV) zurückgegriffen, die letzte erfolgt vom 16. Sept. 2020.  Download: https://t1p.de/cez0

Ą Der Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung wird erst ab Antragstellung gewährt (BSG 20.2.2014 - B 14 AS 65/12 R).

Ą Die Höhe des MB ist von Amts wegen zu ermitteln (§§ 20 SGB X, § 103 SGG; BSG 24.2.2011 ïB 14 AS 49/10 R; BSG 14.2.2013 ïB 
14 AS 48/12 R).
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Krankheit % vom RB Betrag 2021

Niereninsuffizienz mit Dialysebehandlung 5 % 22,30 ú

Bei den nachfolgenden Erkrankungen ist ein Mehrbedarf i. d. R. nur bei Erfüllung eines 

phänotypischen* und einem zusätzlichen ätiologischen Kriterium** anzunehmen:

Krebs (bösartiger Tumor); Multiple Sklerose (beispielhaft für neurologische Erkrankungen); 

Colitis ulcerosa/ Morbus Crohn; COPD; Niereninsuffizienz; Niereninsuffizienz mit Dialyse-

behandlung; Wundheilungsstörungen,  Lebererkrankungen (z.B. alkoholische Steato-

hepatitis, Leberzirrhose)

*Phänotypische Kriterien sind ein BMI unter 20 oder deutlich reduzierte Muskelmasse oder ein 

schneller, krankheitsbedingter Gewichtsverlust (über 5 % des Ausgangsgewichtes innerhalb der 

vorausgegangenen sechs Monate oder mehr als 10 % bei einem längeren vorausgegangenen 

Zeitraum als sechs Monaten).

Ein *ätiologisches Kriterium ist die Krankheitsschwere oder eine geringe Nahrungsaufnahme 

bzw. verminderte Nährstoffaufnahme (< 50 % des geschätzten Energiebedarfes in einem Zeitraum 

von mehr als einer Woche). Der Gewichtsverlust darf zudem nicht aus willkürlicher (absichtlicher) 

Gewichtsabnahme (z. B. bei Diät oder Magersucht) beruhen. Die Notwendigkeit eines Mehrbe-

darfes bedarf einer individuellen medizinischen Beurteilung.

10 % 44,60 ú

Zöliakie/Sprue 20 % 89,20 ú

Mukoviszidose/zystische Fibrose 30% 133,80 ú

Schluckstörungen In Höhe der tatsächlichen 

Aufwendungen, i d. R. 

bis zu 100,ïú/Monat 

möglich.)

Auch bei anderen Erkrankungen, z.B. bei Allergien (LSG Baden-Württemberg 2.1.2007 - L 13 AS 4100/06 PKH-B), Bei Laktosein-

toleranz (BSG 14.2.2013 - B 14 AS 48/12 R), Laktose- und Fruktoseintoleranz (BSG 21.11.13 - B 14 AS 140/13 B) und Gelenk-

erkrankungen (SG Aachen 29.12.2005 - S 11 AS 110/05 ER) muss der Anspruch auf Mehrbedarf ergebnisoffen geprüft werden.

https://t1p.de/cez0


Mehrbedarf für dezentral zubereitetes Warmwasser / 2021 

Mehrbedarf bei dezentral (von der Heizung getrennt) zubereitetem Warmwasser

Regelbedarfs-

stufe

Regelbedarfs-

höhe 2021

Erklärung Mehrbe-

darf in %  

Betrag 2021

1 446 ú für Alleinstehende 2,3 10,26 ú

2 401 ú Volljährige Partner innerhalb BG 2,3 9,22 ú

3 357 ú 18 - 24-Jährige im Elternhaus 2,3 8,21 ú

4 373 ú Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 1,4 5,22 ú

5 309 ú Kinder von 6 bis 13 Jahren 1,2 3,71 ú

6 283 ú Kinder unter 6 Jahren 0,8 2,26 ú

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit dem Mehrbedarf wird pauschal dezentral zubereitetes Warmwasser, welches mit Strom oder 

Gas (Boiler, Durchlauferhitzer, Gastherme) produziert wird, abgegolten. 

Ein abweichender, also höheren Bedarf kann durch Rechtsänderung vom 1.1.2021 nur noch 

geltend gemacht werden, wenn dieser durch eine separate Messeinrichtung nachgewiesen wurde (Ä
21 Abs. 7 SGB II). 
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Die »Sonderbedarfe« wurde vom Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) im Jahr 2010 im ersten Regel-
satzurteil angeordnet. Die Anordnung erfolgte aufgrund der Pauschalisierung der SGB II-Regelbedarfe um 
damit eine Öffnungsklausel für laufende unabweisbare Bedarfe zu schaffen (BVerfG 9.2.2010 - 1 BvL 1, 3, 4/09 Rn 136, 
204). 

Das BVerfG hat in seinem zweiten Regelsatzurteil von 2014 darauf hingewiesen, dass die Regelsätze in einer 
Höhe festgesetzt wurden, die kurz vor Verfassungswidrigkeit ist. Das BVerfG hat im Urteil 20124 verschie-
dene Änderungen eingefordert: insbesondere den Bereich der Elektrogroßgeräte, Brillen (Rn 120) und der 
ein-maligen Bedarfe (Rn 116).  Hier habe der Gesetzgeber eine entsprechende Anspruchsgrundlage zu 
schaffen. Bis zur Gesetzesänderung, sind die Sozialgerichte aufgefordert, den jeweiligen Bedarf durch 
verfassungskonforme Auslegung sicherzustellen (BVerfG 23.7.2014 ï1 BvL 10/12, Rn 116).

Mit den ĂSchulbuchurteilenñ vom Mai 2019 hat das Bundessozialgericht (BSG) eine solche verfassungskon-
forme Auslegung vorgenommen. Mit den Urteilen wurden die einmalig anzuschaffenden Schulbücher, als 
laufenden Bedarf im Sinne der Sonderbedarfe (nach Ä21 Abs. 6 SGB II [alte Fassung]) eingeordnet und das beklagte 
Jobcenter dazu verurteilt diese auf Zuschussbasis zu erbringen (BSG 8.5.2019 - B 14 AS 6/18 R und B 14 AS 13/18 R). 

Damit hat das BSG die vom BVerfG geforderte Lücke in Bezug auf einmalige Bedarfe und der viel zu gerin-
gen Berücksichtigung von Bildungskosten im Regelbedarf geschlossen. 

Zum 1. Januar 2021 wurde die vom BVerfG geforderte Öffnungsklausel unter den neuen Ä21 Abs. 6  
SGB II ins Gesetz aufgenommen. 
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Sonderbedarfe für laufende und einmalige Bedarfe nach Ä21 Abs. 6 SGB II

ĂBei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, besonde-
rer laufender nicht nur einmaliger Bedarf besteht; bei einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass 
ein [Anspar]Darlehen nach Ä24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs 
nicht möglich istñ  (Ä21 Abs. 6 SGB II). 

Im SGB XII wurde keine Öffnungsklausel für einmalige Bedarfe geschaffen. Die Kritik des BVerfG aus 2014 ist auch 
auf das SGB XII anzuwenden. Im SGB XII existiert für einmalige Bedarfe keine Anspruchsgrundlage (Ä27a Abs. 4 2.HS 
SGB XII). Daher besteht im SGB XII bei einmaligen Bedarfen, die vom RB umfasst sind, nur die Möglichkeit ein Darlehen 
wegen Ăergªnzender Bedarfeñ nach Ä37 Abs. 1 SGB XII zu erhalten. Dies ist aber wegen der oft zu geringen Bemess-
ung des RB nicht zumutbar. Im SGB XII ist genauso eine verfassungskonforme Auslegung des Ä27a Abs. 4 SGB 
XII vorzunehmen. 
Laut BMAS-Weisung ist bei einmaligen Bedarfe nach Ä37 Absatz 1 SGB XII eine Darlehensgewährung mit gleichzei-
tigem dauerhaften Verzicht auf die Rückzahlung nach Ä37 Absatz 4 SGB XII angezeigt = ĂNulldarlehenñ. Diese ver-
bindliche Erklärung des dauerhaften Verzicht auf die Rückzahlung sollte gleich mit dem Antrag gestellt werden ( BMAS vom 
09. Februar 2021 - Aktz.: Vb1-50114, Download: https://t1p.de/ormb )

https://t1p.de/ormb


Härtefallregelung anlässlich Erkrankung/Behinderung: 

ÅBei Gehbehinderung, da im SGB II für Gehbehinderte kein MB gewährt wird, sind bezifferte Fahrtkosten zu 
Behandlern und Versorgungseinrichtungen als MB in tatsächlicher Höhe zu übernehmen (BSG 18.2.2010 - B 4 
AS 29/09 R),

ÅKosten für Körperpflege-, Reinigungs- und Desinfektionsartikel bei fortgeschrittener HIV-Erkrankung, und 
bei gleichzeitigem hohem Wäscheverschleiß (BSG 19.8.2010 ïB 14 AS 13/10 R); sowie Pflegeprodukte bei Hauter-
krankung, wie medizinisch notwendige Verbandsstoffe, Salben, z.B. bei Neurodermitis.

ÅVom Arzt verordnete und von der Krankenkasse nicht übernommene Arznei- oder Heilmittel, sog. OTC-
Präparate (Apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) (Gesetzesbegründung: BT-Drs. 17/1465, 9), BSG 6.3.2012 
- B 1 KR 24/10 R, BSG 26.5.2011 - B 14 AS 146/10 R; LSG NRW 4.6.2014 - L 7 AS 357/13 B,  LSG Bay 25.6.2010 ïL 7 AS 1432/08, LSG Sa-An 
23.6.2011 ïL5 AS 129/11 B ER, SG Bremen 18.0.2011 ïS 22 AS 2474/10 ER, SG Gießen 19.8.2010 - S 29 AS 981/10 ER),

ÅPutz-/Haushaltshilfe für körperlich stark beeinträchtigte Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Ver-
richtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe im Haushalt 
bedürfen, z.B. Rollstuhlfahrer (SG Stuttgart 7.7.2010 ïS 24 AS 3645/10, FW  21.37).

ÅErhöhter Energieverbrauch wegen Waschzwang (LSG NSB 23.2.2011 - L13 AS 90/08),

ÅKosten für Dolmetscher oder Übersetzer zur Behandlung bei Ärzten und Therapeuten sind von den Patien-
ten selber zu tragen. Der Arzt ist verpflichtet, den Patienten über Art, Umfang und Risiken der Behandlung auf-
zuklären. Aus diesem Grund stellen diese Kosten einen laufenden oder einmaligen unabweisbaren Bedarf im 
Sinne von Ä21 Abs. 6 SGB II da und sind vom Jobcenter auf Zuschussbasis zu übernehmen. 

ÅDolmetscherkosten bei Psychotherapie bei Geflüchteten im Rahmen abweichender Regelbedarf nachÄ
27a Abs. 2 Nr. 2 SGB XII (SG Münster 8.6.2020 - S 20 AY 3/17). 

ÅFahrtkosten bei Substitutionsbehandlung bei Drogenabhängigen (LSG BaWü 18.3.2020 ïL 3 AS 3212/18: LSG NRW 

15.2.2016 - L 7 AS 1881/15). Unabweisbar ist ein Bedarf dann, wenn keine tatsächliche Alternative besteht, also eine 
wohnortnähere Behandlung nicht möglich ist (SG Gießen 19.8.2010 ïS 29 AS 981/10 ER; SG Koblenz 17.3.2015 ïS 6 AS 214 /15 

ER). Ein Abzug von Eigenanteilen für Fahrtkosten im Regelbedarfes ist nicht zulässig (SG Detmold 11.9.2014 - S 23 
AS 1971/12; FW 21.38a).

Grundsätzlich gilt: Auch medizinisch notwendige, rezeptfreie Arznei- oder Heilmittel können zur Sicher-
stellung zur medizinischen Versorgung, auch wenn sie nicht in den Leistungskatalog des SGB V gehören, 
einen unabweisbaren Bedarf im Sinne des Ä21 Abs. 6 SGB II darstellen (BSG 26.5.2011 - B 14 AS 146/10 R; BSG 
12.12.2013 ïB 4 AS 6/13 B).   
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Sonderbedarfe für laufende Bedarfe (nach alter und neuer Rechtslage) 



Härtefallregelung bei laufenden Kosten anlässlich Erkrankung/Behinderung

ÅFahrtkosten aufgrund medizinischer Anlässe:  Fahrtkosten zu ambulanten ärztlichen Behandlungen 
(Sächsisches LSG 5.11.2020 - L 7 AS 83/17; SG Regensburg 5.9.2014 - S 9 SO 61/14 ER),  zu Kontrolluntersuchungen (SG 

Chemnitz 13.10.2014 - S 26 AS 3947/14 ER),  zu Facharztbesuchen bei Trauma-Störungen (SG Mainz 12.11.2013ïS 15 AS 

1324/10), zu Therapien (SG Freiburg 21.6.2016 ïS 7 710/13),zu Nachsorgeuntersuchungen in eine Klinik nach 
Transplantationen (LSG Sachen-Anhalt 17.12.2015 ïL 6 KR 31/13 u. 16.5.2015- L 6 KR 49/14). 

Auch möglich:  aus medizinischen Gründen anfallende Fahrtkosten mit dem Taxi bei Sozialphobie 
oder coronabedingt bei besonders gefährdeten Personen. 

ÅSelbstbeteiligungen bei privaten Krankenversicherungen bis zum Wechsel in den Basistarif (BSG 
29.4.2015 ïB 14 AS 8/14 R)

Kosten der Umgangswahrnehmung

Å Kosten, die anlässlich der Wahrnehmung des Umgangsrechtes entstehen, das sind Fahrt-, Übernach-
tungs- , Pass-, und Visakosten. Diese sind im Rahmen der ĂSozial¿blichkeitñ zu ¿bernehmen. Fahrten 
mit dem PKW sind nach Ä5 Abs.1 BRKG mit 0,20 ú pro gefahrenen Km abzurechnen (LSG NRW 21.3.2013 ïL 
7 AS 1911/12). 

Å Anspruchsinhaber sind entweder hilfebedürftige den Umgang wahrnehmen wollende Elternteile oder 
das den Umgang wahrnehmende wollende Kinder. In der Zeit des Aufenthaltes im Haushalt des ande-
renElternteils begr¿ndet das Kind dort eine Ătemporªre BGñ und hat dort bei mehr als 12-stündigem Auf-
enthalt tagesanteilige Leistungsansprüche (BSG 2.7.2009 - B 14 AS 75/08 R; BSG 12.6.2013 - B 14 AS 50/12 R). Eine 
temporäre BG ist auch mit Kindern, die gewöhnlich im Ausland leben, aber temporär sich am Ort des 
umgangsberechtigten Elternteils aufhalten möglich (BSG 28.10.2014 ïB 14 AS 65/13 R).

Å Kosten der Umgangswahrnehmung sind auch zu im Ausland lebenden Kindern möglich, so in 
Kalifornien (LSG RP 20.6.2012 - L 3 AS 210/12 B ER), Australien (SG Bremen 13.5.2013 - S 23 AS 612/12 ER) oder 
Indonesien (LSG NRW 17.3. 2014 - L 7 AS 2392/13 B ER)jeweils unter der Ber¿cksichtigung von ĂSozial¿blichkeitñ 
einmal im Jahr. Bei Kindern ab ca. 14 Jahren wird davon ausgegangen, dass sie grundsätzlich 
selbstständig den ÖPNV benutzen können (LSG  Bay 25.6.2010 - L7 AS 404/10 B ER m.w.N.).

Hinweis: Grundsätzlich sind Umgangswahrnehmungskosten selbstverständlich auch für Geflüchtete und 
deren Angehörige zu im Ausland verbliebenen Angehörigen möglich, insofern es denn die Coronalage und die 
aufenthaltsrechtliche Situation ermöglicht.  

Härtefallregelung für laufende Bedarfe (nach alter und neuer Rechtslage) 
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Fahrt- und Besuchskosten in sonstigen Fällen:   
ÅReisekosten zur Aufrechterhaltung des Kontaktes und Umgangs mit einem im Ausland lebenden  

leiblichen Kindes (BSG 11.2.2015 ïB 4 AS 27/14 R)

ÅZum Besuch eines inhaftierten Kindes (BSG 28.11.2018 - B 14 AS 48/17 R; BayLSG 10.7.2012-L 7 AS 963/10; SG Ulm 
23.10.2013 - S 8 AS 3164/13 ER, SG Braunschweig 9.4.2014 - S 49 AS 2184/12, SG Hannover 1.11.2016 - S 54 AS 697/16).

ÅZum Besuch des inhaftierten Ehepartners (LSG Sachsen-Anhalt 22.6.2016 ïL 4 AS 196/15) 

ÅZum Besuch des inhaftierten Einstehenspartners (LSG Sachen-Anhalt 7.7.20920-L 2 AS 346/17)

ÅZum Besuch eines im Ausland inhaftierten, volljährigen Kind oder eines nahen Angehörigen (BSG 
28.11.2018 - B 14 AS 48/17 R).

ÅBesuchskosten in die JVA auch 2 x im Monat (LSG NRW 27.12.2011 ïL 19 AS 1558/11 B; SG Reutlingen 27.0.2013 - S 
2 AS 1515/12)

ÅZum Besuch erkrankter Angehöriger ua. in Kliniken, Suchtkranker in Therapien  (LSG Berlin ï
Brandenburg 24.8.2011-L 18 AS 1708//09, zur Klage im SGB XII s. BSG 20.4.2016- B 8 SO 5/15 R; LPK SGB II, 6. Aufl., Ä21 Rn 43), 

ÅBesuchsfahrten volljährigen Erwachsenen zu ihren im Pflegeheim befindlichen Elternteils (2 x die 
Woche). Denn auch für Erwachsenen können verwandtschaftliche Bindungen von herausgehobener 
Bedeutung sein und fallen in den Schutzbereich Art 6 Abs. 2 Satz 1 GG (Schutz der Familie) (LSG Baden -
Württemberg 4.2.2020 - L 2 AS 3963/19 ER-B).   

Wenn Fahrtkosten erbracht werden, ist die Anrechnung der im Regelsatz enthaltenen Verkehrspau-
schale unzulässig (SG Hannover 1.11.2016 - S 54 AS 697/16; SG Detmold 11.9.2014 - S 23 AS 1971/12; FW 21.38a).
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Exkurs ins SGB XII:  Hier können Besuchs- und Fahrtkosten von Anspruchsberechtigten zu 
Enkeln, Familienangehörigen, Freunden im Rahmen der Altenhilfe geltend gemacht werden. 
Auch wäre der Besuch ins Ausland vorstellbar (Beschränkung auf 4 Wochen nach Ä41a SGB XII). Die 
Altenhilfe beginnt ab 60 Jahren. Dort gehºrt zum Leistungskatalog: ĂLeistungen, die alten 
Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermºglichenñ (Ä71 Abs. 2 Nr. 6 SGB XII).

Härtefallmehrbedarf 



Sonstige Mehrbedarfe: 

ÅBekleidung bei Übergröße und/oder -gewicht oder für Rollstuhlfahrer (LSG Berlin-Brandenburg 4.4.2011 
- L 15 SO 41/11 NZB; BSG in vergleichbarer Situation im SGB XII: 24.2.2016 - B 8 S 13/14 R; LSG Berlin-Brandenburg 4.4.2011 - L 15 SO 
41/11 NZB)

ÅKosten für Begleithund wegen Behinderung, insofern notwendig, um die Autonomie des 
behinderten Menschen zu stärken (LSG Niedersachsen-Bremen 18.02.2020 ïL 16 KR 253/18, nach Geiger Leitfaden 
2020/2021, S. 313)

Å Fahrtkosten zum Nachhilfekurs am Unterrichtsort  i.H.v. 0,20 ú/km kºnnen als Mehrbedarfs-
leistungen berücksichtigt werden (LSG NSB 22.3.2018 - L 11 AS 891/16)

Å Fahrtkosten für Besuche eines im Ausland lebenden Ehepartners durch eines in Deutschland 
lebenden ALG II-Beziehers. Denn auch zwischen Eheleuten kann die Aufrechterhaltung enger 
persönlicher Bindungen für die personale Existenz von herausragender Bedeutung und ver-
fassungsrechtlich über Art. 6 Abs. 1 GG ïSchutz der Familie - untermauerbar sein (BSG 
28.11.2018 - B 14 AS 47/17 R).

ÅAnschaffungskosten für schulnotwendige Berufskleidung bei einem Koch sind im RB strukturell 
unzureichend erfasst und sind daher in verfassungskonformer Auslegung zu erbringen (LSG NDS 
26.5.2020 - L 11 AS 793/18). 

Å In München Stadt/Land gibt es wegen höherer Lebenshaltungskosten im SGB XII einen um 14 ú, 
imLK F¿rstenfeldbruck 22 ú hºheren Regelbedarf (bei RB 1) höheren Regelbedarf. 
Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind im SGB II dieser höhere Bedarf im Rahmen 
des Härtefallbedarfes nach Ä21 Abs. 6 SGB II zu erbringen.  
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Härtefallmehrbedarf 



Bei digitalen Endgeräten gibt es zwei Entscheidungsrichtungen, beiden gemein: Die Anschaffung eines 
internetfähigen Endgeräts stellt einen anzuerkennenden Mehrbedarf nach Ä21 Abs 6 SGB II in dessen 
verfassungskonformer Auslegung da (vgl BSG 8.5.2019 - B 14 AS 13/18 R).

1. Digitale Geräte zur zur Verwirklichung des Rechts der Schülerin auf Bildung und Chancengleichheit

ÅInternetfähiger Laptop inklusive Zubehör für 500 ú (SG Cottbus 18.12.2019 ïS 29 AS 1540/19 ER)

ÅPC mit Drucker, Software und Einrichtung für 600ú (LSG Schleswig-Holstein 11.1.2019 - L 6 AS 238/18 B ER)

ÅKosten für internetfähigen PC, nebenst notwendigem Zubehör und Serviceleistungen in Höhe von 600 ú  
(SG Gotha 17.8.2018 ïS 26 AS 3971/17)

ÅTablet im Wert von 369 ú, welches schulicherseits benötigt wird (SG Hannover 6.2.2018 - S 68 AS 344/18 ER)

ÅLaptop, welcher schulischerseits benötigt wird, im Wert von 399 ú(SG Stade 29.8.2018 ïS 39 AS 102/18 ER)

Åinternetfähigen PC im Wert von 350 ú, denn ĂSchulbildung ist ein andauernder langer Zeitraum, der PC 
eine lªngerfristige Bedarfslage und daher Ăohne Zweifelñ einlaufender Bedarf (SG Cottbus 13.10.2016 ïS 42 AS 
1914/13)

ÅNotebook f¿r 379 ú für den Schulbesuch in der 9. Klasse (SG Kiel 25.10.2019 - S 38 AS 348/18)

Åeinen gebrauchten PC bis zu 150 ú bei Besuch der Berufsfachschule I für Informationsverarbeitung und 
Mediengestaltung (SG Mainz 7.10.2019 - S 14 AS 582/19 ER).

2. Digitale Geräte als notwendiger Bedarf in der Corona Pandemie aufgrund der Schulschließungen 
Å

500 ú f¿r Computer nebst Zubehºr zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung und Chancen-
gleichheit  (LSG Thüringen 8.1.2021- L 9 AS 862/20 B ER)

ÅAusrüstung mit einem Computer, Betriebssystem und Drucker, in Höhe der Anschaffungskosten (SG 
Chemnitz 12.11.2020 - S 10 AS 983/20 ER) 

ÅSchulcomputer nebst Drucker in Höhe von 220 ú und 240 ú als coronabedingten Sonderbedarf nach Ä21 
Abs. 6 SGB II (SG Köln 10.6.2020 ïS 8 AS 1817/20 ER und 24.6.2020 - S 32 AS 2150/20 ER)

ÅSchulcomputer in Hºhe von 350 ú als laufender Bedarf (SG Leipzig 4.11.2020 ïS 21 AS 1820/ER)  

ÅDigitale Endgeräte stellen einen mit Schulbüchern vergleichbaren und damit erforderliches Lernmittel da 
und sind daher anlog den BSG ïSchulbuchurteilen zu übernehmen. Vorliegend ein Tablet im Wert von 
210 ú nach Ä21 Abs. 6 SGB II (SG Halle 25.8.2020 - S 5 AS 2203/18)

ÅLaptop und Drucker in Höhe von450 ú (SG Köln 11.8.2020 ïS 15 AS 456/19)

ÅTablet als pandemiebedingten ĂMehrbedarfñ in Hºhe von 150 ú (LSG NRW 22.5.2020 ïL 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 
720/20 B ER) 

ÅComputer mit Zubehör als Mehrbedarf nach Ä21 Abs. 6 SGB IIin Hºhe von 350 ú (SG Leipzig 4.11.2020 ïS 21 
AS 1820/ ER)
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Härtefallregelung in Bezug auf digitale Endgeräte (nach alter Rechtslage, bis 31. Dez. 2020) 

Hier hat das BSG entschieden, dass dieser Anspruch vor 2021 nicht bestände 
(BSG 12.5.2021 - B 4 AS 88/20 R). 



Die Härtefallregelung wurde zum 1.1.2021 geändert, darin heißt es jetzt: 

ĂBei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, besond-
erer laufender nicht nur einmaliger Bedarf besteht; bei einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass 
ein [Anspar]Darlehen nach Ä24 Absatz 1 nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht möglich 
istñ  (Ä21 Abs. 6 SGB II). 

Im Regelbedarf 2021 sind bei Kindern von 6 bis unter 14 Jahren 1,60 ú und bei Jugendlichen von 14 bis unter 
18 Jahren 0,66 ú Bildungskosten enthalten. Da diese vom Gesetzgeber selbst als zu gering angesehen 
wurden, wurde ïauf Druck vom BVerfG, BSG und durch Druck von Unten ïdie Öffnungsklausel für einmalige 
Bedarfe eingeführt. 
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Härtefallregelung in Bezug auf digitale Endgeräte (nach neuer Rechtslage ab 1.1.2021) 

Seit dem 1. Feb. 2021 gibt es verschiedene Weisungen der Ministerien, nach denen digitale Endgeräte zu 
erbringen sind. Es wurde sich darauf verständigt, dass nach Vorlage einer schulischen Notwendigkeitsbe-
scheinigung ein Zuschuss f¿r digitale Endgerªte bis 350 ú (250 ú Digitalgerªt und 100 ú Drucker) zu be-
willigen sind. 

Der Anspruch auf digitale Geräte betrifft folgende Fallgruppen:

1. SGB II ïBeziehende, Weisung der BA, Download: https://t1p.de/esjv und https://t1p.de/lq49

2. SGB XII - Beziehende und Geflüchtete mit sog. Analog-Leistungen nach Ä2 AsylbLG, BMAS -
Weisung, Download: https://t1p.de/ormb

3. Geflüchtete mit Grundleistungen nach Ä3 AsylbLG, hier gibt es keine Weisung, der Anspruch ergibt 
sich aus Ä6 Abs. 1 S. 1 AsylbLG

4. Kinderzuschlag - Beziehende, Infos dazu auf Tacheleswebseite https://t1p.de/7tzl Nr. 4)

5. Wohngeld - Beziehende , dazu ĂWeisung einmalige SGB II ïAnsprüche führen nicht zum 
Leistungsausschlussñ Weisung Download: https://t1p.de/8fmr

6. Kinder- und Jugendhilfeleistungen Beziehende, nach Ä39 Abs. 3 SGB VIII, Infos dazu auf 

Tacheleswebseite https://t1p.de/7tzl Nr. 6)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umfassender Überblick, mit Musteranträgen, Weisungen der Ministerien auf der Tachelesseite unter: https://t1p.de/7tzl

https://t1p.de/esjv
https://t1p.de/lq49
https://t1p.de/ormb
https://t1p.de/7tzl
https://t1p.de/8fmr
https://t1p.de/7tzl
https://t1p.de/7tzl


Das BVerfG hat in seinem Urteil aus 2014 (BVerfG 23.7.2014 ï1 BvL10/12) festgestellt, dass die Regelbedarfe in einer Höhe 

festgesetzt wurden, die kurz vor Verfassungswidrigkeit sind und verschiedene Änderungen eingefordert:  

Das BVerfG hat in dem Urteil auch klargestellt, das Ăauf ein Anschaffungsdarlehen [é] nur verwiesen werden [kann], wenn 

die Regelbedarfsleistung so hoch bemessen ist, dass entsprechende Spielräume für Rückzahlungen bestehenñ(BVerfG 

23.7.2014 ï1 BvL10/12, Rn 116). 

Der Gesetzgeber hat nun nach fast 7 Jahren reagiert und in die ab Januar 2021 geltende Rechtslage eingefügt: 

ĂBei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer [é] Bedarf besteht; bei 

einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass ein [Anspar]Darlehen [é]  nicht zumutbar [é] oder wegen der Art 

des Bedarfs nicht möglichistñ (Ä21 Abs. 6 SGB II). 

Das bedeutet, ist ein einmalig anzuschaffender Bedarf zu gering im Regelsatz berücksichtigt, ist ein Anspardarlehen nicht 

zumutbar (zB. 0,66 ú Bildungskosten im Monat bei 350 ú Bedarf f¿r ein digitales Gerªt). Das hat zur Folge: das Jobcenter 

einen solchen einmaligen Bedarf auf Zuschussbasis erbringen muss! 
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Härtefallregelung für einmalige Bedarfe (nach der ab 2021 geltender Rechtslage) 

Beispiel Anschaffungskosten einer Waschmaschine 

Im Regelbedarf sind f¿r alle ElektrogroÇgerªte 3,35 ú/mtl. enthalten, f¿r eine Waschmaschine rund 0,40 ú/mtl. Dieser 
betrag x 12 Monate ergibt 4,80 ú im Jahr.  

Nehmen wir mal an, es müsse eine Waschmaschine angeschafft werden, bei einem bekannten Versandhändler 
kostet die g¿nstigste Waschmaschine 223,23 ú zzgl. 29,99 ú Transport = 253,32 ú. 

Um eine solche Waschmaschine anzusparen, müsste ein Alg II-Beziehender 52,78 Jahre sparen. 

Das bedeutet: Da eine sehr hohe Differenz zwischen statistischem Durchschnittswert und Anschaffungs-
preis vorliegt (BVerfG 23.7.2014 ï1 BvL10/12, Rn 120) ist Ăein Darlehen nach §24 Absatz 1 [é] nicht zumutbarñ, 
weshalb die Anschaffungskosten für die Waschmaschine im Rahmen des neuen Härtefallbedarfs nach 
§ 21 Abs. 6 SGB II zu erbringen.

Elektrogroßgeräte (Rn 120), Brillen (Rn 120) und einmalige Bedarfe (Rn 116)

ĂBei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbedarf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unabweisbarer, besonderer 
laufender nicht nur einmaliger Bedarf besteht; bei einmaligen Bedarfen ist weitere Voraussetzung, dass ein 
[Anspar]Darlehen nach Ä24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen der Art des Bedarfs nicht 
möglich istñ  (Ä21 Abs. 6 SGB II). 



Bisher gibt es keine Ambitionen der Jobcenter geeignete Auslegungen der neuen Rechtsnorm vor zunehmen. D.h. wir haben seit 1/2021 

ein neues Gesetz, aber keine Leitlinien, was im Detail darunter zu verstehen ist und wie das neue Gesetz konkret umgesetzt werden 

kann. 

Der praktische Weg wird sein, dass diese Kosten zunächst beim Jobcenter zu beantragen sind, sie sollten beim  Antrag präzise

beziffert und glaubhaft (Belege, Kostenkalkulationen beilegen) gemacht werden. Es sollte die Frist genannt werden, bis zu der 

das Jobcenter aufgrund der Umstände des Einzelfalls die Entscheidung zu treffen hat. 

Jetzt muss das Jobcenter in eine präzise Prüfung eintreten, dabei wären folgende Punkte zu prüfen: 

1. Sind die Dinge im RB enthalten, wenn nein und bei Unabweisbarkeit sind sie auf Zuschussbasis zu übernehmen.

2. Sind die unabweisbaren Bedarfe im RB enthalten, muss geprüft werden in welcher Höhe sie enthalten sind und ob Ăein [Anspar]

Darlehen nach Ä24 Absatz 1 ausnahmsweise nicht zumutbar istñ(Ä21 Abs. 6 SGB II). Nach dem BVerfG darf auf Ăein Anschaffungs-

darlehen [é] nur verwiesen werden, wenn die [Bedarfe in der] Regelbedarfsleistung so hoch bemessen sind, dass entsprechende 

Spielrªume f¿r R¿ckzahlungen bestehenñ(BVerfG 23.7.2014 ï1 BvL10/12, Rn 116). Wenn diese zu gering in den Regelbedarfen berück-

sichtigt sind, muss die Leistung auf Zuschussbasis nach Ä21 Abs. 6 SGB II gewährt werden. Zur Frage ob ein Darlehen zumutbar ist, 

gehört auch eine Einzelfallprüfung, ob beispielsweise wegen KdU Kürzung, Schuldverpflichtung, Coronabedarfen eine Nichtzumutbarkeit 

entsteht.   

3. Wahrscheinlicher ist, dass die JCós die beantragten Bedarfe auf Darlehensbasis nach Ä24 Abs. 1 SGB II gewähren. Hier wäre zu 

empfehlen, dies Darlehen zunächst anzunehmen, weil die Antragstellenden dringend darauf angewiesen sind und danach gegen die 

Darlehensgewährung in Widerspruch zu gehen und gegen die Verfügung der Aufrechnung des Darlehen. Der Widerspruch gegen die 

Aufrechnungsverfügung entfaltet aufschiebende Wirkung (Ä86a Abs. 1 SGG) und so kann in Ruhe das Rechtsmittelverfahren durchgeführt 

werden.  Siehe Arbeitshilfe zur Passbeschaffung der GGUA: https://t1p.de/l1cm
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Vorgehen zur Durchsetzung von einmaligen Sonderbedarfen 

Praktische Beispiele bei denen einmalige Bedarfe geltend gemacht werden können:  

Å Brillen 

Å Gebühren für Pässe und Passbeschaffungskosten 

Å Kosten für Dolmetscher und Übersetzer (insofern kein Anspruch nach VO 883 besteht) 

Å Kosten zur Beschaffung von Papieren, Geburtsurkunden, Heiratsfähigkeitsbescheinigungen 

Å Elektrogroßgeräte 

Å Digitale Endgeräte 

Å Reisekosten zu schwer erkrankten oder sterbenden Angehörigen 

Å Reisekosten zur Beerdigung  

https://t1p.de/l1cm


Bildungs- und Teilhabeleistungen  
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Teil 1

Anspruchsberechtigte auf Bildung und Teilhabe:

BuT wird erbracht für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene, die das 25. Lebensjahr nicht voll-
endet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen. Der Anspruch besteht nur, 
wenn keine Ausbildungsvergütung erhalten wird (Ä28 Abs. 1 S. 2 SGB II) und ALG II (Ä28 ff SGB II), Sozial-
hilfe (Ä34, Ä34a SGB XII), Wohngeld oder Kinderzuschlag (Ä6b BKGG) und AsylbLG (Ä3 Abs. 4  AsylbLG i.V. mit Ä34 

f. SGB XII) erhalten. BuT wird auch erbracht für Kinder und Jugendliche in SGB II-Haushalten, die selbst 
keine SGB II - Leistungen, Kinderzuschlag oder Kinderwohngeld erhalten (Ä6b Abs. 1 S. 2 BKGG). 

Anspruch auf BuT haben auch Haushalte, wenn sie BuT-Bedarfe nicht aus eigenen Mitteln vollstän-
dig bestreiten können und nicht im laufenden SGB II/SGB XII-Bezug stehen. Hier ist für arbeitsfähige 
und nichtarbeitsfähige Antragsteller das Sozialamt zuständig (Ä34a Abs. 1 S. 2 SGB XII).  

Der Begriff der Ăallgemeinbildenden Schuleñ ist weit auszulegen, allgemeinbildend ist danach jede 
Schule, an der ein allgemeiner Schulabschluss angestrebt wird (SG Kiel 30.9.2020 - S 42 AS 773/17).

BuT-Leistungen müssen im SGB II und SGB XII nicht mehr gesondert beantragt werden

Lediglich der Nachhilfeunterricht muss noch gesondert beantragt werden (Ä37 Abs. 1 S. 2 SGB II/ Ä34a Abs. 1 

S. 1 SGB XII). Die »Bedarfe« müssen aber dem jeweiligen Amt nachgewiesen werden. Eine rückwirken-
de Geltendmachung ist bis max. Jan. des jeweiligen Vorjahres möglich. 
Ą Der Nachhilfeunterricht ist weiterhin gesondert zu beantragen (Ä37 Abs. 1 S. 2 SGB II). 

Schul- und Kitaausflüge, sowie mehrtägige Klassenfahrten (Ä28 Abs. 2 SGB II)

Es besteht ein Übernahmeanspruch für Aufwendungen in tatsächlicher Höhe für Schul- und Kitaausflüge, 
sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Ein Schüleraustausch 
gilt als mehrtägige (Schul-)Fahrt, wenn er als schulische Veranstaltung dem Unterricht dient (BSG 22.11.2011 

ïB 4 AS 204/10 R). Sind wegen der Corona-Pandemie Stornierungsgebühren für Klassenfahrten angefallen 
und werden diese nicht vom Land übernommen, sind sie diese den Klassenfahrten gleichzustellen.   

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen im Einzelnen:   



Bildungs- und Teilhabeleistungen 
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Teil 2

Schülerbeförderungskosten zur nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs (Ä28 Abs. 4 
SGB II).

Tatsächliche Aufwendungen zur Schülerbeförderung, ohne Eigenanteil, zur nächstgelegenen Schule 
des gewählten Bildungsgangs sind zu übernehmen, soweit diese nicht von Dritten nach landesrecht-
lichen Bestimmungen übernommen werden. 
Als nächstgelegene Schule gilt auch eine Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus 
diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts erfolgt; 
dies ist insbesondere der Fall bei Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem 
oder sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen oder ganztägiger Ausrichtung. 

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen im Einzelnen:   

Nachhilfeunterricht / Lernförderung (Ä28 Abs. 5 SGB II)

Lernförderung ist auch dann zu erbringen, wenn die Versetzung nicht gefährdet ist (Ä28 Abs. 5 S. 2 
SGB II).

Voraussetzung ist eine schulische Nachhilfenotwendigkeitsbestätigung und das eine solche 
Nachhilfe nicht schulischerseits erbracht wird (Ä28 Abs. 5 S. 2 SGB II).

Diese neue Rechtslage könnte so wie in NRW umgesetzt werden: Nachhilfe auch wenn keine 
Versetzungsgefahr besteht, zum Erreichen eines besseren Schulabschlusses, bei Sprachschwie-
rigkeiten, Dyskalkulie und Rechtschreibschwäche (Erlass MAGS NRW 18. Juli 2012 ïAktz: II B 4 3734.2). 

Schulbasispaket/persönlicher Schulbedarf (Ä28 Abs. 3 SGB II)

Das Schulbasispaket wird in zwei Raten zum 1. August für das erste Schulhalbjahr in Höhe von 103 ú 
ab 2021 und zum 1. Februar für das zweite Schulhalbjahr in Höhe von 51,50 ú erbracht (Ä28 Abs. 3 SGB II 

iVm Ä34 Abs. 3 Nr. 1 + 3 SGB XII). Das Schulbasispaket wird in Zukunft jedes Jahr in gleichem Maß wie der 
Regelbedarf erhöht (Ä28 Abs. 3 SGB II iVm Ä34 Abs. 3a SGB XII). 

Das Schulbasispaket wird für das jeweilige Schulhalbjahr erbracht, eine Stichtagsregelung besteht 
nicht (mehr).  
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Teil 3

Die Bildungs- und Teilhabeleistungen im Einzelnen:   

Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung ohne Eigenanteil (Ä28 Abs. 6 SGB II)

Aufwendungen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sind ohne Eigenanteil zu über-
nehmen, unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung 
angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung 
vereinbart ist (Ä28 Abs. 6 S. 2 SGB II). Das bedeutet, es gibt für alle anspruchsberechtigten Kinder 
ein kostenloses warmes Mittagessen in Schule, Kita und Kindertagespflege.

Teilhabebeitrªge in Hºhe von 15 ú/mtl.  (Ä28 Abs. 7 SGB II)

ĂF¿r die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden 15 ú  monat-
lich berücksichtigt, sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, tatsächliche Aufwendungen entstehen für Aktivitäten in den Bereichen Sport, 
Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunter-
richt) und vergleichbare angeleitete Aktivitªten der kulturellen Bildung und Freizeitenñ (Ä28 Abs. 7 
S. 2 SGB II). 

Im Einzelfall können höhere Kosten berücksichtigt werden: Ăweitere tatsªchliche Aufwen-
dungen [können] berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit Teilnahmeaktivitäten
[é.] entstehen und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, 
diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem Regelbedarf zu bestreitenñ(Ä28 Abs. 7 S. 2 
SGB II). 

Das kann nach Rechtsprechung und Gesetzesbegründung sein:

Å für Fahrtkosten (BVerfG 23.7.2014 ï1 BvL 10/12, Rn 148)

Å Kauf von Musikinstrumenten

Å Schutzbekleidung bei entsprechenden Sportarten. 

Neu: Teilhabeleistungen können ab 8/2019 auch als Geldleistung direkt an die Leistungsberech-
tigten gezahlt werden (§ 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB II). Das bedeutet: keine Bürokratie, keine Diskriminierung, 
kein Verstoß gegen den Datenschutz, sondern die jeweilige Sozialverwaltung kann entscheiden, die 
Teilhabeleistungen unmittelbar an die Berechtigten auszuzahlen!   

Bildungs- und Teilhabeleistungen 



Definition  »Unterkunftskosten«           

Was sind ĂLeistungen f¿r Unterkunftñ (= KdU)? 

"Eine Unterkunft im Sinne des SGB II ist eine Einrichtung oder Anlage, die geeignet ist, vor den Unbilden des Wetters bzw. 
der Witterung zu schützen und eine gewisse Privatsphäre gewährleistetñ (BSG 17.6.2010 ïB 14 AS 79/09 R), einschließlich der 
Möglichkeit, private Gegenstände zu verwahren (Eicher/Luik, 4. Aufl. Ä22 Rn 35; BSG 16.12.2008 - B 4 AS 1/08).

Unterkunftskosten im Sinne von Ä22 Abs. 1 S. 1 SGB II sind alle laufenden und einmaligen Bedarfe für eine Unterkunft, 
welche anlässlich der Nutzung einer Unterkunft anfallen oder sich aus dem Mietvertrag bzw. einer mit dem Vermieter 
getroffenen Vereinbarung über die Unterkunft ergeben (BSG 23.5.2013 ïB 4 AS 67/12 R). Dazu gehören auch Heizkosten
(BSG 16.5.2007 ïB 7b AS 40/06 R) und zentral zubereitetes Warmwasser (mit der Heizung zusammen zubereitetes 
Warmwasser (Ä21 Abs. 7 S. 2 SGB II) und Nachzahlungen aus Nebenkosten ïund Heizkostenabrechnungen sind nur 
dann KdU, wenn sie noch bewohnt sind (BSG 25.6.2015- B 14 AS 40/14 R) oder für unbewohnte Unterkünfte, wenn ein 
ununterbrochener Leistungsbezug besteht (BSG 9.5.2021 ïB 14 AS 57/19 R). Gebühren für Gemeinschaftsunterkünfte, die 
nachträglich geltend gemacht werden, sind als sozialrechtlicher Bedarf im Monat der Fälligkeit zu übernehmen, auch 
wenn sie nicht mehr bewohnt werden  (BSG 22.3.1010-B 4 AS 62/09 R; BSG 19.5.2021 - B 14 AS 19/20 R). 

Zu den KdU gehºren auch ĂIrregulªre Unterkunftsverhªltnisse. F¿r die ¦bernahme kommt es nicht auf die ordnungs-
rechtliche Legalität der Nutzung an, sondern darauf, dass die Kosten durch vertragliche Regelung oder anlässlich der 
Nutzung konkret anfallen (Eicher/Luik, 4. Aufl. Ä22 Rn 35; BayLSG 15.3.2007 - L 7 AS 134/06). 

Unter ĂBedarfe f¿r Unterkunft und Heizungñ sind folgende Kosten zu verstehen:  

Reguläre Wohnverhältnisse: Kosten für die Mietwohnung, Kosten im selbstgenutzten Eigentum, 
Untermietsverhältnisse, möblierte Zimmer und Wohnungen. 

Irreguläre Unterkunftsverhältnisse: Hotel- oder Pensionszimmer (LSG NRW 9.10.2019- L7 AS 922/18); Nutzungsentgelte 
jeglicher Art (SG OL 29.9.2005 ïS 47 AS 757/05 ER); Untermietsverhältnisse (LSG NSB  22.6.2006 - L 8 AS 165/06 ER); Unterhalts-
kosten für Wohnmobil wie Kfz-Steuer, Versicherung, Heizgas, Diesel, Wartung (BSG  17.6.2010 - B 14 AS 79/09 R); Bauï
und Wohnwagen (LSG Hessen 28.10.2009 ïL 7 AS 326/09 B ER); Schiffe (KdU Richtlinie Kreis Höxter v. 10.6.2010) und Hausboot
(Eicher/Luik, 4. Aufl., Ä22 Rn 36); Gartenhaus oder Gartenlaube (LSG BB 8.3.2006 ïL 19 B 42/06 AS ER); Miet- und Pachtkosten für 
einen Schrebergarten (KdU-RiLi Krefeld); Zimmer in Obdachlosenunterkunft (BVerfG 12.12.1995 ï5 C 28.93) Obdachlosen-
unterkunft und Lagerraum für persönliche Gegenstände (BSG 16.12.2008 ïB 4 AS 1/08 R); Einlagerungskosten (BSG 
16.12.2008 ïB 4 AS 1/08 R; LSG NRW 26.1.2017 ïL 7 AS 2508/16 B ER); Kosten für Campingplatz (BSG 17.6.2010 - B 14 AS 79/09 R, 
KdU Richtlinie Landkreis Mansfeld-Südharz, Dez. 2015, Rn 2.3); Doppelmieten, auch von nicht bewohnten Unterkünften,  wenn sie 
tatsächlich anfallen und unvermeidbar sind (BSG 30.10.2019 - B 14 AS 2/19 R). Nachträglich geltend gemachte Gebühren 
für Flüchtlingsunterkunft  ist im Monat der Fälligstellung KdU-Bedarf in tatsächlicher Höhe (BSG 19.5.2021 - B 14 AS 19/20 R). 

Auf Not- und Obdachlosenunterkünfte zur Deckung des Unterkunftsbedarfes muss sich keiner verweisen lassen 
(LSG Berlin-Brandenburg 12.03.2020 ïL 32 AS 225/20 B). 

Ä22 Abs.1 
SGB II 

ĂBedarfe für Unterkunft, Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit diese angemessen sind.ñ 

1. Was ist KdU?
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Definition  »Bedarfe für Unterkunft«           1. Was ist KdU?

© Harald Thomé / Wuppertal 41

Als »Bedarfe für Unterkunft« sind vom Grundsatz her alle Kosten, die anlässlich der Nutzung einer 
Unterkunft tatsächlich oder rechtlich anfallenden (BSG 19.10.2010 - B 14 AS 2/10R) oder unausweichliche 
Wohnnebenkosten (BSG 7.5.2009 ïB14 AS 14/08 R). 

ÅTatsächlich anfallende Miete; es bedarf dafür keinen schriftlichen Vertrag (BSG 7.5.2009 - B 14 AS 31/07 R) 

ÅMietvertraglich geschuldete Schönheitsreparaturen (BSG 19.3. 2008 - B 11b AS 31/06 R); sie sind zusätz-
lich zu übernehmen und dürfen nicht in die Angemessenheitsbetrachtung einfließen (BSG 16.12.2008 - B 4 

AS 49/07 R), auch wenn diese aus Zeiten des Nichthilfebezuges kommen, aber im Hilfebezug fällig 
werden (LSG Bayern 30.5.2007 - L 7 B 59/07 AS PKH). Schönheitsreparaturen sind auch dann zu übernehmen, 
wenn aus tatsächlichen Gründen die Wohnung renoviert werden muss (LSG NSB 11.9.2006 - L9 AS 409/06; 
LSG NRW 30.4.2010 - L 1 AS 164/10 B). 

ÅBetriebskostennachzahlungen (für noch bewohnte Wohnungen) sind immer im Monat der Fällig-
keit anzuerkennen (BSG 24.11.2011- B14 AS 121/10 R); das betrifft Forderungen, die vor der Hilfebedürf-
tigkeit entstandensind, aber auch Nachzahlungen f¿r Ăunangemesseneñ Wohnungen, insofern sie 
vor oder innerhalb des Ablaufes des Kostensenkungsverfahrens entstanden sind (BSG 6.4.2011 ïB 4 AS 

12/10 R). Ein Anspruch zur Übernahme nicht mehr bewohnter Wohnungen besteht dennoch, wenn 
jemand ununterbrochen im Leistungsbezug ist, Kinderwohngeldbezug gilt als ununterbrochener 
Leistungsbezug (BSG 9.5.2021 ïB 14 AS 57/19 R). Der Anspruch besteht auch, wenn ein Umzug aufgrund 
eines Kostensenkungsverfahrens erfolgte (BSG  20.11.2011- B 4 AS 9/11 R).

ÅKosten zur Anschaffung eine Gasofens, wenn dies zur Bewohnbarmachung der Wohnung erfor-
derlich ist (LSG RP 28.11.2012 ïL 6 AS 573/ 12 B ER), Gasheizung (SG DO 28.5.2014 - S 18 AS 1411/11).   

ÅEinzugs- und Auszugsrenovierung, soweit sie notwendig oder (rechtmäßig) vertraglich vorge-
schrieben sind, sind im Rahmen der KdU zu übernehmen (BSG 16.12.2008 - B 4 AS 49/07 R; BSG 6.10.2011 - B 14 
AS 66/11 R; BSG  7.7.2011 - B 14 AS 15/10 R).

ÅVertraglich vorgeschriebene Wartungskosten für Heizungen (SG Augsburg 6.8.2007 ïS 9 AS 271/07).

ÅStromkosten für die Heizungspumpe, Kosten der Öltank- sowie der Kessel- und Brenner-
reinigung (BSG 7.7.2011 - B 14 AS 51/10 R). 

ÅDoppelmieten, wenn sie tatsächlich anfallen und unvermeidbar sind (BSG 30.10.2019 - B 14 AS 2/19 R).

ÅEntstehung Mahn- und Zinskosten und Gerichtskosten aufgrund unberechtigten Versagung 
von SGB II-Leistungen, sind diese  als Kosten der Unterkunft zu übernehmen (Bayerisches LSG 18.1.2021 - L 
16 AS 654/20 B ER;  LSG Baden-Württemberg 27.6.2014 - L 9 AS 1742/14, Rn. 56) 



Zu den KdU können ebenfalls gehören: 

Å Kosten für private Hausrat-, Haftpflicht- (BSG 30.6.2021 - B 4 AS 76/20 R) und Glasbruchversicherung  (LSG HH 

9.8.2012 - L 4 AS 367/10; LSG BB 19.11.08 ïL 10 AS 541/08; LSG NRW 19.11.09 - L 7 B 234/09 AS NZB); Kabelfernsehen (BSG 
19.2.2009 ïB 4 AS 48/08 R) und Kosten für Stellplatz (BSG 7.11.2006 - B 7b AS 10/06 R) oder ein sog "Garagenzu-
schlagsĂ(BSG 18.5.2021 - B 14 AS 39/20 R), insofern sie mietvertraglich vorgeschrieben sind und der Vermieter 
nicht zu einer Abänderung  bereit ist (LSG HH 9.8.2012 - L 4 AS 367/10; LSG BB 19.11.08 ïL 10 AS 541/08; LSG NRW 

19.11.09 - L 7 B 234/09 AS NZB). KdU sind bis zur Angemessenheitsgrenze zu übernehmen, insofern sie sich 
aus dem Mietvertrag ergeben  (BSG 19.10.2010  - B 14 AS 2/10 R) und sie Ăunausweichliche Wohnnebenkostenñ 
sind (LPK SGB II, 7. Aufl., Ä22 Rn 43). 

Å Möblierungszuschläge gehören zu den Unterkunftskosten (BSG 8.5.2009 - B 14 AS 14/08 R). Eine Kürzung wegen 
Möblierung ist auch im SGB XII unzulässig (BSG 20.9.2012 - B 8 SO 4/11 R). Ebenso ist eine Kürzung unzu-
lässig, wenn im Nutzungsvertrag Betreuungspauschalen für Betreutes Wohnen enthalten ist (LSG BaWü 
25.11.2010 - L 12 AS 1520/09; BSG 14.4.2011 ïB 8 SO 19/09 R in Bezug auf SGB XII). 

Å Bei einem Pauschalmietvertrag oder auch bei Untervermietungsverhältnissen ist eine Kürzung des 
Regel-bedarfes um die Energiekostenanteile, wenn diese in der Miete die Energiekosten enthalten sind, 
nicht zulässig (BSG 24.11.2011 ïB 14 AS 151/10 R).

Å Ist nach den jeweiligen Landesbaugesetzen die Ausstattung der Wohnung mit Rauchmeldern erforder-
lich, handelt es sich dabei um KdU-Aufwendungen, die in tatsächlicher Höhe zu übernehmen sind (Landkreis 
Parchim KdU ïRiLi v. 10.12.2009).

Å Bei selbst genutzten Eigenheimen sind die Kosten als KdU zu berücksichtigen, die tatsächlich und un-
trennbar mit der Nutzung des Hausgrundstückes anfallen (BSG 24.2.2011 ïB 14 AS 61/10 R).

Eigentümerumlagen sind KdU und sind auch dann auf Zuschussbasis zu übernehmen, wenn sie keine Aus-
wirkung auf die Wohnung des Leistungsberechtigten haben (BSG 18.9.2014 ïB 14 AS 48/13 R). 

Å Grundreinigung und Renovierung einer Messie-Wohnung gehören nicht zu den KdU im Sinne des SGB 
II. Dahingehende Anspr¿che sind im Rahmen der ĂÄ67óer-Hilfe - Hilfen zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeitenñ des SGB  XII zu ¿bernehmen, es handelt sich hier um Erhalt einer Wohnung im 
Sinne des Ä68 Abs. 1 SGB XII (LSG NSB 8.3. 2012 ïL 13 AS 22/12 B ER). 

Å Kosten zur Ungezieferbeseitigung/Schädlingsbekämpfungskosten, vorliegend ein Bettwanzenbefall (SG 
Reutlingen 13.11.2019 - S 4 AS 2464/19 ER)

Ein Kürzung der Regelbedarfe wegen unausweichlichen Wohnnebenkosten wie Haushaltsenergie, Möblierung, 
Kabel- oder Internetzugang ist immer und ohne Ausnahme rechtswidrig, selbst dann, wenn diese im Miet- oder 
Nutzungsvertrag separat ausgewiesen sind, weil es sich bei den SGB II-Regelbedarfen um pauschalierte 
Regelbedarfe handelt (Ä20 Abs. 1 S. 3 SGB II).

Spezielle Regelungen »Bedarfe für Unterkunft«           1. Was ist KdU?
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Konkretisierung von »angemessenen Unterkunftskosten«

Welcher Betrag Ăangemessenñ ist, steht aber nicht im Gesetz, sondern muss vielmehr vor dem Hintergrund 
der lokalen Gegebenheiten festgelegt werden. 

Das BSG hat in ständiger Rechtsprechung (BSG 7.11.2006 - B 7b AS 18/06 R und B 7b AS 10/06 R; BSG 18.6.2008 ïB 14 

AS 44/06 R, 27.2.08 ïB 14/7b AS 70/06 R und 19.2.2009 ïB 4 AS 30/08 R, 22.9.2009 ïB 4 AS 18/09 R; 6.6.2015 - B 4 AS 44/14 R) zur 
Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs angemessene Unterkunftskosten die sog. »Produkttheorie«
vorgegeben.
Danach wird auf das »Produkt«, also die Mietobergrenze, die sich aus der angemessenen Wohnfläche und 
dem Mietpreis des Ortes ermittelt, abgestellt. Das nennt man dann Produkttheorie. 

Auf Basis dieser Produkttheorie sind auch Wohnformen wie Wohngemeinschaft, Untermiete, Wohn-
mobil, Bauwagen, Schiff oder Zimmer mit Einlagerung von Möbeln möglich. Es wird dadurch dem 
Betroffenen Dispositionsfreiheit gegeben, da die Jobcenter nur noch die Gesamtkosten und nicht 
die Zusammensetzung Unterkunftskosten zu prüfen haben.

Die angemessenen KdU sind zunächst als Bruttokaltmiete zu ermitteln (BSG 19.10.2010 - B 14 AS 2/10 R). 

Seit dem 01.08.2016 kann aber auch eine Gesamtangemessenheitsgrenze aus der Bruttokalt-
miete und den Heizkosten gebildet werden (Ä22 Abs. 10 SGB II).

Prüfschritte zur Festsetzung des Angemessenheitsrichtwertes

Quadratmeterzahl nach Landesrecht    X     örtlicher  Mietpreis +  Betriebskosten 
(nach jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen)             (unteres Preissegment des lokalen Mietniveaus)

=
abstrakte Mietobergrenze (MOG) 
+ ggf. Erhöhungen aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls 

= individuelle MOG 

© Harald Thomé / Wuppertal 43

Eine isolierte Angemessenheitsprüfung einzelner Faktoren wie Wohnungs-
größe, Höhe der Betriebskosten oder Heizkosten ist unzulässig (BSG 7.11.2006 ïB 7b 
AS 18/06 R; LPK SGB II 6. Auf., Ä22 Rn 80).  

Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind zunächst in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen zu erbringen, soweit diese angemessen sind (Ä22 Abs. 1 S. 1 SGB II).



Konkretisierung von »angemessenen Unterkunftskosten«

Abstrakte Angemessenheit:

Zunächst ist die angemessene Quadratmeterzahl zu ermitteln. Hierzu ist 
auf die Wohnraumgröße für Wohnungsberechtigte im sozialen Miet-
wohnungsbau im jeweiligen Bundesland abzustellen (BSG 26.5.2011 ïB 14 A 

386/09 R; 7.11.2006 - 7b AS 18/06 R; 19.2. 2009 ïB 4 AS 30/08 R). Dabei ist lediglich auf die 
Flächenwerte zurückzugreifen und nicht auf die Erhöhungsmerk-male 
aufgrund personenbezogener Merkmale wie z.B. Krankheit, 
Behinderung oder Umgangswahrnehmung (BSG 11.12. 2012 - B 4 AS 44/12 R). In 
NRW ist auf die landesrechtlichen Wohnraumnutzungsbestimm-ungen 
(WNB) zurückzugreifen (BSG 16.5.2012 ïB 4 AS 109/11). 

Konkrete Angemessenheit  
Dann ist der angemessene Preise für Kaltmiete und Nebenkosten zu 
ermitteln.

Maßstab ist einfache Ausstattung nach Lage und Bausubstanz Ăunteres 
Drittelñ (BSG 7.11.06 - B 7b AS 18/06 R). Dabei sind die örtlichen  Verhältnisse zu 
berücksichtigen, wobei als räumlicher Maßstab in erster Linie der Wohnort 
maßgeblich ist (BSG 15.4.2008 ïB 14 /7b AS 34/06 R).  

Der als angemessen eingestufte Wohnraum muss konkret auf dem Wohn-
ungsmarkt verfügbar und anmietbar sein (BSG 7.11.2006 ïB 7b AS 18/06 R).

Hierzu hat der SGB II-Träger ein Ăschl¿ssiges Konzeptñ vorzulegen. 

1. Schritt

2. Schritt
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Die abstrakte Angemessenheitsgrenze ist durch Multiplikation der abstrakt 
angemessenen Wohnfläche mit der abstrakt angemessenen Bruttokaltmiete je 
Quadratmeter im örtlichen Vergleichsraum zu ermitteln (BSG 16.6.2015 - B 4 AS 44/14 R).



»Angemessene Unterkunftskosten«

Diese vier Schritte in Form von abstrakter und individueller Angemessenheit 
ergeben die einzelfallbezogene Mietobergrenze. 

Aus diesen zwei Prüfschritten (abstrakte und konkrete Angemessenheit) 
ergibt sich der Richtwert, der als »angemessen« anzusehenden 
Unterkunftskosten. 

Die angemessene Höhe der Unterkunftskosten stellt das Produkt aus 
der für den Leistungsempfänger abstrakt angemessenen Wohnungs-
größe und dem nach den örtlichen Verhältnissen angemessenen Miet-
zins pro m² dar (Produkttheorie). 

Das heißt, das Jobcenter hat eine Mietobergrenze zu benennen. 

3. Schritt
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Konkrete, auf den Einzelfall bezogene Angemessenheit : 

Dann sind die Besonderheit des Einzelfalls, die persönlichen und 
familiären Verhältnisse zu berücksichtigen (BSG 7.11.2006 - B 7b AS 10/06 R; 

BSG 27.2.2008 ïB 14/7b AS 70/06 R). Das bedeutet die Berücksichtigung eines 
besonderen Raumbedarfes, z.B. aufgrund Krankheit, Schwerbe-
hinderung, Pflege und Umgangswahrnehmung (BSG 22.8.2012 ïB 14 AS 
13/12 R; BSG 11.12.2012 - B 4 AS 44/12 R und auch Ä22b Abs. 3 SGB II).   

Ebenso werden lange Wohnungssuche, gestiegene Anmietungsprei-
se, Wohnungsmarktferne und negative Schufa bei der Ermittlung der 
individuellen Angemessenheitsgrenze zu berücksichtigen sein (mit 
Verweis Ăºrtliche Verhªltnisseñ in Ä33 SGB I)

4. Schritt



Abstrakte Angemessenheit   

Anzahl der Personen, Einzelfall und die sich daraus ergebende Wohnfläche

Á Bezugspunkt für abstrakte Größe sind die jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen des 
Wohnraumförderungsgesetzes (Ä10 WoFG; BSG 7.11.2006 - 7b AS 18/06 R; BSG 19.2.2009 ïB 4 AS 30/08 R; BSG 
18.2.2010 ïB 14 AS 73/08 R; BSG 19.10.2010 ïB 14 AS 2/10 R). 

ÁDie Wohnungsgrößen bedeuten aber keinen Mindestanspruch, sondern max. Höchstgrenzen.  

Á Für die Bestimmung der angemessenen Unterkunftskosten sind ausschließlich die zur BG 
gehörenden Personen maßstäblich (BSG 25.4. 2018 - B 14 AS 14/17 R; BSG 18.6 2008 - B 14/11b AS61/06 R; BSG 

18.2.2010 - B 14 AS 73/08 R). Darunter fallen auch Kleinkinder und Säuglinge (LSG MV 28.10.2008-L 8 299/08; 
LSG BB 24.8.2007 - L 28 B 1389/07 AS ER). 

ÁBerechnung der Wohnflächen

Die Wohnfläche einer Wohnung für Alleinstehende muss mindestens 35 m² betragen (LSG Hessen  

12.3.2007 - L 9 AS 260/06; Wohnungsbindungsgesetz Bayern;  Nr. 8.2 WNG NRW u.a.). Das bedeutet: kein SGB II-
Beziehender ist verpflichtet, in kleineren Wohnraum zu ziehen. Das bedeutet aber nicht, dass er das 
nicht kann. Das JC ist nicht befugt, die Anmietung einer Unterkunft wegen zu geringer Größe abzu-
lehnen. 

Anzahl der Personen Wohnungsgröße (bis zu)

1 45 ï50 qm

2 60 - 65 qm

3 75 ï80 qm

4 90 ï95 qm

jede weitere +10 ï15 qm

2. Angemessene KdU
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Der ºrtliche Mietpreis ist durch bereite Quellen zu ermitteln é 

Die ºrtlichen Mietpreise sind durch Ăbereite Quellenñ in einem èschl¿ssigen Konzeptç zu ermitteln. Der 
Sozialleistungsträger hat Methodenfreiheit, wie er die angemessenen Unterkunftskosten ermittelt. Er muss 
aber eine zeit- und realitätsnahe Bestimmung vornehmen, zudem bedarf es eines transparenten 
Verfahrens (BSG 17.12.2009 - B 4 AS 27/09). 

Diese bereiten Quellen müssen die aktuellen Verhältnisse des örtlichen Wohnungsmarktes wieder-
geben. Dafür sind mindestens 10 % des regionalen Wohnungsbestandes zu prüfen. Auch müssen die 
das Produkt "Mietpreis" bestimmenden Faktoren (Standard, ggf. auch ausgedrückt im Jahr des ersten 
Bezuges bzw. der letzten Renovierung plus Wohnungsgröße und Ausstattung) in die Auswertung 
miteingeflossen sein (BSG 28.6.2008 - B 14/7b AS 44/06 R). 

Insbesondere muss die Datenerhebung über den gesamten Vergleichsraum erfolgen und die einbezoge-
nen Daten repräsentativ sein. Wegen der abweichenden Zielsetzung und der Erstellungsmethode von 
Mietspiegeln muss zudem sichergestellt sein, dass der hinter den berücksichtigten Mietspiegelwerten 
stehende, tatsächliche Wohnungsbestand im Vergleichsraum die Anmietung einer angemessenen 
Wohnung im gesamten Vergleichsraum ermöglicht, ohne die Leistungsberechtigen auf bestimmte 
Stadteile zu beschränken (BSG 20.12.2011 - B 4 AS 19/11 R). 

ĂZur Vermeidung einer Verdrªngung Hilfebed¿rftiger in soziale Randgebiete oder auf Wohnlagen mit 
konzentrierter Armutsbevölkerung darf der marktbedingte notwendige Aufschlag zu den Mietspiegel-
werten ("Sicherungszuschlag") nicht zu knapp gehalten werden (SG Berlin 26.9.2008 - S 37 AS 23104/07).

Unterkunftskosten können ermittelt werden durch: 

ÁQualifizierte und einfache Mietpreisspiegel (BSG 18.11.2014 ïB 4 AS  9/ 14 R) 

ÁSchlüssige Konzepte, die bei Fachfirmen gekauft werden können (Emprica, Analyse & Konzepte é)

ÁEigene Erhebungen der Verwaltung  

ÁTatsächliche Miete, begrenzt von Oberwerten WoGG mit 10%-Zuschlag 

Die Werte für die Unterkunftskosten sind mind. alle zwei Jahre zu überprüfen (Ä22c Abs. 2 SGB II).

Die Werte für die Heizkosten sind mindestens jährlich zu überprüfen (Ä22c Abs. 2 SGB II).
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Der ºrtliche Mietpreis ist durch bereite Quellen zu ermitteln é 

Das schlüssige Konzept erfordert die Bruttokaltmiete. Das bedeutet, dass eine hohe Grundmiete 
durch niedrige Betriebskosten kompensiert werden kann und umgekehrt (BSG 2.4.2014 ïB 4 AS 17/14 B u. B 4 
AS 18/14 B). 

Liegen solche Ăbereiten Quellenñ nicht vor, dann sind die tatsächlichen Unterkunftskosten 
anzuerkennen und zwar bis zumĂOberwert Wohngeldgesetz und 10 % Sicherungsaufschlagñ. 

Betriebskosten 
Für die Ermittlung der Betriebskosten ist es zulässig, auf vorliegende Daten des Deutschen 
Mieterbundes oder seiner Landesverbände zurückzugreifen (Eicher/Luik, 4. Aufl., Ä22 Rn 109).   

Liegen keine »bereite Quellen« zur Ermittlung der angemessenen KdU vor, dann ist 
regelmäßig auf die tatsächliche Miete, maximal der Oberwert der Tabellenwerte von 
Ä12 WoGG mit einem 10 % Sicherungsaufschlag, abzustellen (BSG 17.12.2009 - B 4 AS 
50/09 R, BSG 20.8.2009 - B 14 AS 65/08 R, BSG 20.12.2011 - B 4 AS 19/11 R). 
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Angemessener Quadratmeterpreis des lokalen Mietniveaus é

Nach der Rechtsprechung des BSG (18.6.2008 - B 14/7b AS 44/06 R; 20.8.2009 - B 14 AS 41/08 R sowie B 14 AS 65/08 R; 

22.9.2009 - B 4 AS 18/09 R; 17.12.2009 - B 4 AS 27/09 R und 17.12.2009 - B 4 AS 50/09 R) muss der Bestimmung der 
Angemessenheitswerte ein schlüssiges Konzept zugrunde liegen. Ein Konzept liegt nach dieser 
Rechtsprechung vor, wenn der Ersteller planmäßig vorgegangen ist im Sinne der systematischen 
Ermittlung und Bewertung genereller, wenngleich orts- und zeitbedingter Tatsachen im maßgeblichen 
Vergleichsraum sowie für sämtliche Anwendungsfälle und nicht nur punktuell im Einzelfall (BSG 22.9.2009 

- B 4 AS 18/09 R)und damit die Begrenzung der tatsªchlichen Unterkunftskosten auf ein ñangemessenes 
MaÇò hinreichend nachvollziehbar ist.

Die reine Erhebung von Bestandsmieten ist nicht geeignet, den Markt für Neuvermietungen 
zutreffend abzubilden; jedenfalls für Satzungen sieht Ä22 c Abs. 1 Satz 3 SGB II auch die Berück-
sichtigung von Neuvertragsmieten vor. Dieser Markt für Neuvermietungen ist zudem hinsichtlich 
der Frage der Kostensenkungsmöglichkeiten der maßgebende (BSG 26.5. 2011 - B 14 AS 132/10 R).

2. Angemessene KdU

Schlüssig ist das Konzept, wenn es mindestens die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt:
Å Die Datenerhebung darf ausschließlich in dem genau eingegrenzten und muss über den 

gesamten Vergleichsraum erfolgen (keine Ghettobildung)

Å Es bedarf einer nachvollziehbaren Definition des Gegenstandes der Beobachtung, z.B. 
welche Art von Wohnungen, Differenzierung nach Standard der Wohnungen, Brutto- und 
Nettomiete, Differenzierung nach Wohnungsgröße

Å Angaben über den Beobachtungszeitraum

Å Festlegung der Art und Weise der Datenerhebung (Erkenntnisquellen, z.B. Mietspiegel)

Å Repräsentativität des Umfangs der eingezogenen Daten

Å Validität der Datenerhebung

Å Einhaltung anerkannter, mathematisch-statistischer Grundsätze der Datenauswertung und  
Angaben über die gezogenen Schlüsse (z.B. Spannoberwert oder Kappungsgrenze)
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Regelwerte können im Einzelfall erhöht werden:

Å Jede Person, somit auch ein Neugeborenes, hat Anspruch auf ein eigenes Zimmer, der Anspruch 
beginnt nach der Geburt. Der Verweis darauf, dass der Anspruch erst ab 3 Jahren gelte oder gar erst 
ab dem Schulalter, ist rechtswidrig (LSG NSB 17.10.2006 ïL 6 AS 556/06 ER; LSG BB 24.8.2007 - L 28 B 1389/07 AS ER; 
LSG MV 18.10.08 ïL 8B 299/08; SG Dresden 2.8.2007 - S 10 AS 1957/07 ER; indirekt auch BSG 7.11.2006 - 7b AS 18/06 R, Rn 19).

Å Bei Wahrnehmung des Umgangsrechtes und regelmäßigen Besuchen des Kindes an den 
Wochenenden und in den Ferien besteht ein höherer  Wohnraumbedarf (SG Bremen 31.5.2010 ïS 23 AS 

987/10 ER; SG Berlin 3.9.2007 ïS 37 AS 19604/07 ER); bei häufigem und regelmäßigem Besuch der leiblichen 
Kinder mit längerem Aufenthalt (LSG NRW 17.6.2008 - L 20 B 225/07 ER; SG Magdeburg 28.10.2005 ïS 28 AS 383/05; SG 
Aachen 19.11.2007 ïS 14 AS 80/07; SG Leipzig 11.5.07 ïS 7 AS 445/06; SG Duisburg 31.10.2007 ïS 10 AS 90/07 ER und 31.3.2009 ïS 5 

AS 93/08; KdU RiLi Saarland 22.09.2009). Es gibt aber auch deutliche, gegenteilige Auffassung (LSG NRW  22.1.2008 ï
L 20 B 227/07  AS ER; SB Berlin 22.4.2010 ïS 128 AS 11433/08, SG Lüneburg 26.7.2011 ïS 45 AS 282/11 ER mit zusätzlichen 10 qm 
wegen Alleinerziehung). 

Å Wenn Kinder gleichmäßig im Sinne eines familienrechtlichen Wechselmodells im Haushalt des 
jeweils anderen Elternteils sind, hat das Kind jeweils einen grundsicherungsrechtlich anzuerken-
nenden Wohnbedarf in den Wohnungen beider Eltern (BSG 11.7.2019 - B 14 AS 23/18 R)

Jede Person & Bedarf bei Umgangswahrnehmung 

Dass ein höherer Bedarf anlässlich der Wahrnehmung des Umgangs zu berücksichtigen ist, 
ergibt sich auch aus der neuen Rechtslage (wenn auch sie noch nicht gültig ist): 

Allerdings gilt die Regel nur bei einem erhöhten Bedarf, nicht der Umgang als solches löst  
einen erhöhten Anspruch aus, sondern ein erhöhter Bedarf und Umgangswahrnehmung. 
Die Regelung ist zwar nicht gültig, da es derzeit bundesweit keine einzige Satzung gibt, aber 
aus dem normierten gesetzgeberischen Willen ist ersichtlich, dass hier aufzustocken ist. 

2. Angemessene KdU

ĂIn der Satzung soll f¿r Personen mit einem besonderen Bedarf f¿r Unterkunft und Heizung eine Sonder-
regelung getroffen werden. Dies gilt insbesondere für Personen, die einen erhöhten Raumbedarf haben 
wegen

1. einer Behinderung oder

2. der Aus¿bung ihres Umgangsrechtsñ (Ä22b Abs. 3 SGB II).
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Was tun, wenn keine Wohnung gefunden wird?

Angemessene Unterkunftskosten bedeutet die Kombination der abstrakten KdU-Werte (reguläre 
MOG) und der individuellen KdU-Bedarfe. Das heißt, die Berücksichtigung der Umstände des 
ĂEinzelfallsñ(Ä22 Abs. 1 S. 3 SGB II) zu gewähren und der Ăºrtlichen Verhªltnisseñ (Ä33 S. 1 SGB I).   

Es ist daher aufgrund zum Teil akuter Wohnungsnot zu empfehlen, dass Leistungsbeziehende ab 
dem Zeitpunkt, in dem klar wird, dass ein zukünftiger Wohnungsbedarf bestehen wird, 

Kann durch ein Wohnungssuchprotokoll nachgewiesen werden, dass es nicht möglich ist, zu der vom 
Leistungsträger festgesetzten MOG eine Unterkunft zu finden, dann muss dieser auch höhere Kosten 
akzeptieren. Wie lange eine Wohnungssuche dokumentiert werden muss, um höhere Werte zu erhalten, 
ist im Einzelfall zu prüfen. Viele Jobcenter haben in ihren KdU-Richtlinien Hinweise, unter welchen Vor-
aussetzungen höhere KdU berücksichtigt werden können. Viele Richtlinien sind hier zu finden: 
https://t1p.de/zo1c

Es empfiehlt sich, zu versuchen, die Akzeptanz höherer KdU-Werte im Vorfeld mit dem Leistungsträger 
abzuklären. Im Rahmen der Aufklärungs- und Beratungspflicht besteht hier ein Anspruch (Ä13 SGB I, Ä14 

Abs. 2 S. 2 SGB II). Eine Zusage, einen höheren Wert zu akzeptieren, ist aber nur schriftlich wirksam (Ä34 Abs. 1 
SGB X). 
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ein Wohnungssuchprotokoll anfertigen 

Wenn eine Wohnung gefunden wurde, ist zu empfehlen, Folgendes einzureichen:

Ą die Vermieterbescheinigung/nicht unterschriebener Mietvertrag, 

Ą eine Bescheinigung des Vermieters, wie lange er die Wohnung frei hält, 
Ą das Wohnungssuchprotokoll,
Ą kurzfristige Kontaktmöglichkeit des Jobcenters zum Leistungsberechtigten. 

Wenn dann das Jobcenter nicht sachgerecht im vorgegebenen Zeitrahmen agiert, ist dem 
Leistungsberechtigten kein Vorwurf zu machen, wenn er ohne Jobcenterzustimmung die Wohnung 
anmietet.

Ist es absehbar, dass das JC nicht rechtzeitig entscheiden wird und ist die Entscheidung aber notwendig, weil 
der Vermieter sagt, Ăich vermiete nur mit Zustimmung des JCñ oder wird die Kaution benºtigt, kann der An-
spruch auf Zustimmung und Bewilligung der Wohnung und Übernahme der Kosten im Eilverfahren beim 
Sozialgericht durchgesetzt werden.      

https://t1p.de/zo1c

